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Prifungsordnung
fur den Studiengang
Quereinstiegsmaster Lehramt Musik (Q-Master Musik, 120 ECTS-Punkte)
in den Varianten

Quereinstiegsmaster Musik 1: Basis B.Mus. Kinstlerisches Profil (mit Jazz und
aktuelle Musik)

Quereinstiegsmaster Musik 2: Basis B.Mus. Kuinstlerisch-padagogisches Profil
Quereinstiegsmaster Musik 3: Basis B.Mus. Elementare Musikp&adagogik
Quereinstiegsmaster Musik 4: Basis B.Mus. Kirchenmusik

Quereinstiegsmaster Musik 5: Basis B.A. Musikwissenschaft/Musikmanagement

an der Hochschule fur Musik Saar

Vom 23. April 2025

Der Senat der Hochschule fur Musik Saar hat auf Grund des § 11 Absatz 2 und der 88 55 und
63 des Gesetzes Uber die Hochschule fir Musik Saar vom 04. Mai 2010 (Amtsbl. S. 1176),
zuletzt geéndert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 15. Februar 2023 (Amtsbl. | S. 270),
des 8§ 16a Absatz 1 Satz 6 des Saarlandischen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetzes vom
23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 11. September 2024
(Amtsbl. I S. 722, 723) und auf Grundlage der Lehramtsprifungsordnung | vom 18. Méarz 2008
(Amtsbl. S. 548), zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 11. September 2025 (Amtsbl. |
S. 844), folgende Prifungsordnung fiir den Quereinstiegsmaster Lehramt Musik erlassen, die
nach Zustimmung und im Einvernehmen mit dem Ministerium flr Bildung und Kultur und im
Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und fur Wissenschaft vom 15. September
2025 hiermit verkiindet wird:
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Allgemeine Bestimmungen
8 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren der studienbegleitenden Prifungen sowie die
Abschlusspriifung des an der Hochschule fiir Musik Saar angebotenen Masterstudiengangs
Quereinstiegsmaster Lehramt Musik (im Folgenden Q-Master Musik genannt) in den
Varianten

Q-Master Musik 1: Basis B.Mus. Kiinstlerisches Profil (mit Jazz und aktuelle Musik)
Q-Master Musik 2: Basis B.Mus. Kunstlerisch-padagogisches Profil

Q-Master Musik 3: Basis B.Mus. Elementare Musikpadagogik

Q-Master Musik 4: Basis B.Mus. Kirchenmusik

Q-Master Musik 5: Basis B.A. Musikwissenschaft/Musikmanagement.

(2) Der Q-Master Musik wird in Kooperation mit der Universitéat des Saarlandes angeboten.
Fir die Studienanteile, die an der Universitat absolviert werden (Bildungswissenschaften),
sind die Regelungen der Prifungsordnung und der Studienordnung fir den Lehramts-Q-
Master der Universitat des Saarlandes zu beachten.

(3) Der Masterstudiengang bietet einen Quereinstieg ins Lehramt fir die Sekundarstufe |
und fir die Sekundarstufe 1l (Gymnasium und Gemeinschaftschulen) (LS 1+2) fir
Absolventinnen und Absolventen fachlich einschlagiger nicht lehramtsbezogener
Studiengange. Es wird auf die fachlichen Kenntnisse des Bachelorstudiums aufgebaut. Es
werden fachdidaktische, fachpraktische, fachwissenschatftliche und
bildungswissenschatftliche Inhalte vermittelt.

(4) Die Hochschule fur Musik Saar verleiht bei erfolgreich abgeschlossenem Studium des
Studiengangs Quereinstiegsmaster Lehramt Musik den Grad des Masters of Education
(M.Ed.).

(5) Die Aufnahme des Studiengangs Q-Master Musik ist nach Malgabe der
Lehramtsprifungsordnung | (LPO 1) in ihrer jeweils gliltigen Fassung zum Wintersemester
moglich.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zum Studium kann gemafR § 16a Abs. 1 des Saarlandischen Lehrerinnen- und
Lehrerbildungsgesetz in seiner jeweils glltigen Fassung zugelassen werden, wer einen nicht
lehramtsbezogenen, mindestens sechssemestrigen, mindestens 180 ECTS-Punkte
umfassenden Studiengang an einer Universitat oder einer gleichgestellten Hochschule oder
an einer Fachhochschule mit einer Akkreditierung des Studiengangs mit dem Bachelor oder
einem hoherwertigen Abschluss (z.B. Diplom oder Magister) erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Voraussetzung fur die Zulassung fur ein Studium des Quereinstiegsmasters Lehramt
Musik (Master of Education) an der Hochschule fir Musik Saar ist ein erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem der folgenden Bachelorstudiengénge:
e Kiunstlerisches Profil (B.Mus.)

Kirchenmusik (evangelisch oder katholisch) (B. Mus.)

Kunstlerisch-padagogisches Profil (B.Mus.)

Elementare Musikpadagogik (B.Mus.)

Musikwissenschaft/Musikmanagement (B.A.)

oder ein vergleichbarer Abschluss in einem nicht lehramtsbezogenen Studiengang an
einer Musikhochschule oder dieser gleichgestellten Hochschule.

(3) Das Nahere regelt die Verordnung Uber die Studienplatzvergabe vom 19. November
2019 (Amtsbl. I S. 976), zuletzt geédndert durch die Verordnung vom 8. Mai 2023 (Amtsbl. |
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S. 360), die Verordnung Uber den Zugang und die Eignungsprifung als besondere
Zugangsvoraussetzung zum Studium an der Hochschule fir Musik Saar und an der
Hochschule der Bildenden Kiinste Saar fur die Masterstudiengdnge Quereinstiegsmaster
Lehramt vom 12. Juni 2025 (Amtsbl. | S. 838) und die Immatrikulationsordnung der
Hochschule fir Musik Saar in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(4) Das Ablegen von Modul- und Teilpriifungen und das Anfertigen der Masterarbeit setzen
eine ordnungsgemale Einschreibung flr den entsprechenden Studiengang voraus. Auf
Antrag kann der Prifungsausschuss in begriindeten Ausnahmeféllen von diesem Erfordernis
absehen. Der Antrag kann unabhangig von der Immatrikulation gestellt werden.

§ 3 Doppelfach

Der Studiengang Quereinstiegsmaster Lehramt Musik (M.Ed.) umfasst das Studium des
Doppelfachs Musik fiir die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe Il (Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen) sowie das bildungswissenschaftliche Studium an der Universitat
des Saarlandes.

8 4 Modularisierung, Studienaufwand, Credit Points (CP), Modulprifungen

(1) Unter Modularisierung wird die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch
und zeitlich abgerundeten, in sich geschlossenen und mit Credit Points (CP) versehenen
abprifbaren Einheiten (Modulen) verstanden. Ein Modul besteht in der Regel aus mehreren
inhaltlich aufeinander abgestimmten Teilmodulen (Lehrveranstaltungen) eines oder einer
Folge von bis zu vier Semestern und wird mit Prifungsleistungen (i.d.R. einer Modulprifung)
abgeschlossen, auf deren Grundlage CP vergeben werden.

(2) Der Studienerfolg wird studienbegleitend durch den Erwerb von CP dokumentiert.
Einem CP entspricht ein Arbeitsaufwand (Workload) von 30 Stunden, entsprechend dem
European Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte). Die fur ein Modul vergebenen
CP enthalten neben Prasenzzeiten auch Zeiten fiir Vor- und Nachbereitung, Uben,
schriftliche Hausarbeiten, Prifungsvorbereitung und Selbststudium. In einem Semester
werden im Vollzeitstudium durchschnittlich 30 CP erworben.

(3) CP werden in der Regel durch Studienleistungen in Verbindung mit Prifungsleistungen
erworben. Sie erfolgen studienbegleitend. In der Studienordnung sowie im Modulhandbuch
zum Q-Master Musik wird jedes (Teil-)Modul mit den entsprechenden CP ausgewiesen.
Zugleich wird unter Angabe des jeweiligen (Teil-)Moduls festgehalten, welche Art der Prifung
durchgefuhrt wird. Die jeweiligen Prifungsformen sind im fachspezifischen Anhang zur
Studienordnung sowie im Modulhandbuch ersichtlich. Gehéren zu einem Modul mehrere
benotete Teilprifungen, so wird in den Modulbeschreibungen ausgewiesen, wie sich die
Modulnote errechnet.

(4) Studienleistungen, die unbenotet bleiben und nicht in Prifungsleistungen einmiinden,
werden durch Unterschrift der Dozentin oder des Dozenten (Testat) nhachgewiesen.

(5) Insgesamt werden 120 Credit Points / ECTS-Leistungspunkte fir den erfolgreichen
Abschluss des Studiengangs vergeben.

(6) Fur alle Studierenden wird im Prifungssekretariat (siehe § 7) ein Studienkonto gefihrt,
in dem die erbrachten Studienleistungen unter Angabe der erreichten CP dokumentiert
werden. Studien- und Prifungsleistungen, die anderweitig (z. B. im Rahmen eines Fern- oder
Auslandsstudiums) erbracht und anerkannt wurden, werden dabei beriicksichtigt. Weiter
kénnen Leistungen berucksichtigt werden, die tUber die in einem Studiengang erforderliche
Mindestanzahl an CP hinaus erworben werden. Die Anerkennung von Studien- und
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Prifungsleistungen erfolgt durch den Prifungsausschuss (siehe 88 7 und 15). Die
Dokumentation und Archivierung erfolgen in elektronischer Form.

8 5 Regelstudienzeit und Umfang des Studiums

(1) Studierende des Q-Masters Musik sind an der Hochschule fir Musik Saar imma-
trikuliert und immatrikulieren sich auerdem an der Universitdt des Saarlandes fur das
bildungswissenschatftliche Studium gemaf den dort geltenden Ordnungen.

(2) Das Studium beginnt im Wintersemester.

(3) Das Studium kann entweder als Vollzeitstudium oder als Teilzeitstudium absolviert
werden.

(4) Das Studienangebot erfolgt in modularisierter Form (siehe § 4). Die Regelstudienzeit
(Vollzeitstudium) betragt vier Semester bei einem Studienvolumen von 120 CP.

(5) Auf die Regelstudienzeit werden Semester nicht angerechnet, in denen die oder der
Studierende beurlaubt war.

8 6 Teilzeitstudium

(1) Zu einem Teilzeitstudium kénnen Studienbewerberinnen und Studienbewerber bzw.
Studierende auf Antrag eingeschrieben werden, wenn sie wegen Berufstatigkeit,
Schwangerschaft, Mutterschutz, Erziehung oder Betreuung eines Kindes bzw. mehrerer
Kinder, der Betreuung von Angehdrigen, Behinderung und/oder chronischer Erkrankung oder
aus einem anderen wichtigen Grund dem Studium nur mindestens die Halfte und héchstens
60% ihrer Arbeitszeit widmen konnen. Uber den Antrag auf Teilzeitstudium entscheidet die
Rektorin oder der Rektor der HfM Saar. Wird in einem Studiensemester ein Studienvolumen
von mehr als 60% der CP (i.d.R. 18 CP) des entsprechenden Vollzeitstudiums erbracht, so
gilt das Semester als Vollzeitsemester. Im Einzelfall wird auf Antrag gepruft, ob bei einer
geringen Uberschreitung des Studienvolumens ein Ausgleich z.B. innerhalb eines
Studienjahres moglich ist.

(2) Die Studiengangsleitung unterstitzt Studierende im Teilzeitstudium  mit
Beratungsangeboten.

(3) Das Teilzeitstudium begrindet keinen Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines
besonderen Studien und Lehrangebotes.

(4) Die Masterarbeit ist nach den Vorgaben des Vollzeitstudiums anzufertigen. Hiervon
kann in begrindeten Ausnahmefallen abgewichen werden, wenn im vorangegangenen
Semester in Teilzeitform studiert wurde. In diesen Féllen kann der Prufungsausschuss fir
den Q-Master Musik an der HfM Saar (siehe § 7) die Bearbeitungszeit auf begriindeten
Antrag ausnahmsweise angemessen verlangern. Die Verlangerung der Bearbeitungszeit hat
jedoch keinen Einfluss auf die Vergabe der CP.

(5) Fur Auswirkungen des Teilzeitstudiums auf Bereiche, die aul3erhalb der Verantwortung
des Fachbereichs liegen, und auf Leistungen, die von aulRerhochschulischen Einrichtungen
in Anspruch genommen werden, werden keine Verantwortung und keine Haftung
tibernommen. Die Studierenden sind gehalten, sich dartber rechtzeitig bei den dafir
zusténdigen Stellen zu informieren.

(6) In die Berechnung des Studienvolumens gehen alle in einem Semester in Anspruch
genommenen Module ein, unabhangig davon, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich
absolviert wurden.
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(7) Die Regelstudienzeit fur ein Teilzeitstudium betrgt einschliel3lich der Zeit bis zum
Abschluss der Master-Arbeit acht Semester. Werden nur Teile des Lehramtsstudiums in
Teilzeit gestaltet, verlangert sich die Regelstudienzeit gem. § 5 Absatz 4 wie folgt:

e bei einem oder zwei Teilzeitsemestern um ein Semester,

e Dbei drei oder vier Teilzeitsemestern um zwei Semester,

e bei finf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester,

e bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester.

§ 7 Prufungsausschuss, Prifungssekretariat

(1) Far die Durchfiihrung der studienbegleitenden und abschlielenden Prifungen ist der
Prufungsausschuss fur den Q-Master Musik an der Hochschule fir Musik Saar zustandig.
Ihm gehdren an:

1. die oder der fur die Lehramtsstudiengdnge Musik an der Hochschule fiir Musik Saar
verantwortliche Hochschullehrerin  oder Hochschullehrer als Vorsitzende oder
Vorsitzender,

2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer, die nach Moglichkeit lehrend in den Lehramtsstudiengangen tatig sind,

3. die Geschaftsfuhrerin oder der Geschéftsfiihrer der Geschéftsstelle des Zentrums fir
Lehrerbildung an der Universitat des Saarlandes,

4. eine Studentin bzw. ein Student mit eingeschranktem Stimmrecht.

(2) Die Rektorin oder der Rektor der Hochschule fur Musik Saar wird regelmafig tber die
Arbeit des Prifungsausschusses informiert. Sie oder er hat jederzeit das Recht, als Gast an
den Sitzungen des Prifungsausschusses teilzunehmen.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 werden durch eine persdnliche
Stellvertreterin oder einen personlichen Stellvertreter, die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer
1 und 3 durch ihre jeweilige Stellvertreterin oder ihren jeweiligen Stellvertreter vertreten. Die
Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2 werden vom Senat fur eine Amtsperiode von vier Jahren
oder, bei Nachwahl eines ausgeschiedenen Mitglieds, fir den Rest der laufenden
Amtsperiode gewahlt. Das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 4 wird von den studentischen
Mitgliedern des Senats der Hochschule fiir Musik Saar fiir eine Amtsperiode von zwei Jahren
oder, bei Nachwahl eines ausgeschiedenen Mitglieds, fir den Rest der laufenden
Amtsperiode gewahlt wird. Eine Wiederwahl ist zulassig.

(4) Dem Prifungsausschuss obliegt es, die Einhaltung der Bestimmungen der
Prifungsordnung zu uberwachen. Die Mitglieder des Prufungsausschusses haben das
Recht, bei Priufungen und Beratungen der Prufungskommissionen anwesend zu sein oder
bei schriftlichen Prifungen Akteneinsicht zu nehmen. Sie haben das Recht, Priferinnen und
Prifer zu Priufungsvorgangen anzuhdren und in Streitpunkten, welche die inhaltliche
Bewertung einer Prifung (Notengebung) berihren, zu entscheiden. Dem
Prifungsausschuss obliegt es insbesondere:

1. Gber Antrage auf Zulassung zu den studienbegleitenden Prifungen und auf Zulassung
zur Masterarbeit zu entscheiden,

2. Uber Antrage auf Befreiung von Zulassungsvoraussetzungen zu entscheiden,

3. Uber Antrage auf Ablegung von Prifungen in anderer Form zu entscheiden,

4. die Gutachterin oder den Gutachter und die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter fur
die Masterarbeit sowie, sofern erforderlich, eine Drittgutachterin oder einen Drittgutachter
zu bestellen,

5. die Note fur die Masterarbeit auf Grundlage von § 19 Absatz 13 festzusetzen,
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6. Uber Antrédge auf Verlangerung der Bearbeitungszeit fur die Masterarbeit sowie auf
Verkirzung bzw. Verlangerung der Frist fir eine Teilwiederholungsprifung zu
entscheiden,

7. in Abstimmung mit den das betreffende Fachgebiet vertretenden Mitgliedern der Gruppe
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern Studienzeiten, Studienleistungen,
Prufungen und Teilprifungen anzuerkennen sowie nachgewiesene gleichwertige
Kompetenzen und Fahigkeiten gemal 8 15 anzurechnen und tber die Anrechnung von
Studienzeiten auf die Regelstudienzeit zu entscheiden,

8. uber die Annullierung von Prifungsleistungen und die Einstellung von Prifungsverfahren
zu entscheiden und Entscheidungen dber die Bewertung von durch Tauschung
beeinflussten Priufungsleistungen und Uber den Ausschluss von einer Prifung zu
Uberprifen,

9. Uber Widerspruche einer oder eines Studierenden im Zusammenhang mit der Bewertung
von Prifungsleistungen zu entscheiden und ggf. die entsprechende Bewertung in der
Prifungsakte andern zu lassen,

10. dber die nachtragliche Berichtigung von Abschlussnoten und Uber die
Unguiltigkeitserklarung von Prifungen zu entscheiden,

11. Uber das Vorliegen von Ausnahmetatbestanden fir das Ablegen von Prifungen im Fall
einer Beurlaubung nach § 8 Abs. 2 der Immatrikulationsordnung zu entscheiden,

12. Uber die Durchfiihrung der Fortschrittskontrolle nach 8§ 16 zu tberwachen und tber
Verlangerungen beziiglich der Fortschrittskontrolle zu entscheiden.

(2) Uber Sitzungen des Prifungsausschusses wird ein Protokoll gefiihrt. Der Priifungs-
ausschuss ist beschlussfahig, wenn seine Mitglieder ordnungsgeman geladen wurden und
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Fir Entscheidungen ist die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden. Wenn Fragen zur Entscheidung
anstehen, welche die fachliche Bewertung von Prifungsleistungen berthren, haben
studentische Mitglieder nur beratende Stimme.

(3) Die oder der Vorsitzende fuhrt im Regelfall die Geschéfte des Prifungsausschusses,
trifft Entscheidungen nach Absatz 4, Satz 4 Nummer 1 bis 12 und nimmt organisatorische
Aufgaben wahr. Wird eine Entscheidung der oder des Vorsitzenden von einer Kandidatin
oder einem Kandidaten oder von einem Mitglied des Prufungsausschusses angefochten, so
entscheidet der Prifungsausschuss.

(4) Die Mitglieder des Prufungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

(5) Der Prufungsausschuss wird organisatorisch durch ein Prifungssekretariat unterstitzt.
§ 8 Prufungsleistungen und Prifungsarten

(1) Mindestens 50 % der Studienleistungen — gerechnet in CP — werden benotet.

(2) Ein Modul beinhaltet eine oder mehrere benotete oder unbenotete Leistungskontrollen,
d.h. eine Modulprifung oder mehrere Modulteilpriifungen. Die Leistungskontrolle(n) eines
Moduls erfolgen erstmalig spatestens zu Beginn des nachfolgenden Semesters. Die
Prifungen dienen dem Nachweis, dass die Studierenden die Lernziele des Moduls erreicht
haben. Die Lernziele der Module werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. Der
Studienerfolg eines (Teil-)Moduls wird entweder mit ‘bestanden’ oder mit einer Note geman
§ 12 bewertet. Wird ein (Teil-)Modul benotet, so ist dies in der Studienordnung sowie im
Modulhandbuch des Studiengangs festgehalten.

(3) Leistungskontrollen sind in der Regel kiinstlerisch-praktische, mundliche oder
schriftliche Prifungen, die auch tiber mehrere Termine aufgeteilt werden kénnen. Die Art der
Prufungsleistung(en) fur ein (Teil-)Modul wird im Modulhandbuch ausgewiesen. Bei
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Kombinationen von Leistungskontrollen wird auferdem die Gewichtung der Teile
angegeben. Nahere Informationen zu Art und Umfang der Leistungskontrollen erhalten die
Studierenden zu Beginn der betreffenden Lehrveranstaltung. Prifungstermine sind den
Studierenden mindestens drei Wochen im Voraus bekannt zu geben.

(4) Beibestandener Leistungskontrolle gilt die Prifungsleistung als erbracht und die oder
der Studierende erwirbt die dem (Teil-)Modul entsprechenden CP. Dies wird gegebenenfalls
zusammen mit der Note unter Angabe des (Teil-)Moduls auf den zugehdrigen
Leistungsnachweisen und auf dem Studienkonto der oder des Studierenden vermerkt und
bildet ein Element des Transcript of Records.

(5) Studienbegleitende schriftliche Prifungsleistungen umfassen Klausuren, regelmafRig
bearbeitete und kumulierte Hausaufgaben, Essays, Hausarbeiten, Arrangement- und
Tonsatzmappen, Unterrichtsbeobachtungen, Stundenkonzeptionen, Praktikumsberichte und
andere vergleichbare schriftliche Arbeiten. Bei schriftlichen Gruppenarbeiten missen die
jeweiligen Leistungen der einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten erkennbar sein und
eigenstandig bewertet werden kénnen. Klausuren sollen nicht weniger als 60 und nicht mehr
als 180 Minuten dauern. Die Bewertungsfrist fir schriftliche Priifungsleistungen betragt sechs
Woachen.

(6) Mindliche Prifungsleistungen umfassen Referate, Vortrage, Kolloquien, mundliche
Prifungen und vergleichbare mundliche Leistungen in einem zeitlichen Umfang von in der
Regel mindestens zehn und hochstens 40 Minuten. Nach MafRgabe der r&umlichen
Verhaltnisse kénnen Studierende der Hochschule fiir Musik Saar und die Offentlichkeit als
Zuhorerinnen und Zuhorer zugelassen werden, sofern die oder der zu priifende Studierende
dem nicht widerspricht bzw. bei Gruppenprifungen keine/r der zu priufenden Studierenden
dem nicht widerspricht. Diese Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die
Bekanntgabe der Ergebnisse. Im Falle unstrittiger Bewertungen sind die Ergebnisse dem
Prifling im Anschluss bekannt zu geben. Im Falle strittiger Entscheidungen wird das Ergebnis
nach Verhandlung durch den Prifungsausschuss gemaf § 12 Absatz 4 mitgeteilt.

(7) Kinstlerisch-praktische Prifungsleistungen umfassen instrumentale und vokale
Vortrage und Prasentationen (solistisch, begleitend, kammermusikalisch oder in einem
Ensemble), die Leitung von Proben und Konzerten, die Anleitung von Improvisationen bzw.
die Realisation von Arrangements und Kompositionen sowie vergleichbare
kunstlerisch-praktische Leistungen in einem zeitlichen Umfang von in der Regel mindestens
10 und héchstens 40 Minuten. Bei musikpraktischen Vortréagen in einem Ensemble missen
die jeweiligen Leistungen der einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten erkennbar sein und
eigenstandig bewertet werden kdnnen. Nach Maf3gabe der raumlichen Verhaltnisse kénnen
Studierende der Hochschule fur Musik Saar und die Offentlichkeit als Zuhérerinnen und
Zuhorer zugelassen werden, sofern die oder der zu prifende Studierende dem nicht
widerspricht bzw. bei Ensembleprifungen keine/r der zu prifenden Studierenden dem
widerspricht. Diese Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der
Ergebnisse. Im Falle unstrittiger Bewertungen sind die Ergebnisse dem Prifling im Anschluss
bekannt zu geben. Im Falle strittiger Entscheidungen wird das Ergebnis nach Verhandlung
durch den Prifungsausschuss gemald § 12 Absatz 4 mitgeteilt.

(8) Macht eine Studierende oder ein Studierender durch ein arztliches Zeugnis glaubhaft,
dass sie oder er wegen einer langer andauernden oder standigen Beeintrachtigung nicht in
der Lage ist, die Priifung ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, kann
der Prifungsausschuss gestatten, gleichwertige Prifungsleistungen in einer anderen Form
Zu erbringen.

(9) Auf Antrag der Studierenden oder des Studierenden werden die Inanspruchnahme der
gesetzlichen Mutterschutzfristen, der Elternzeit und die Erfullung von Familienpflichten
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(insbesondere Erziehung eines minderjahrigen Kindes sowie die Betreuung pflegebeddrftiger
Angehdriger) beriicksichtigt. Der Antrag ist an den Prufungsausschuss zu richten.

8 9 Prufungskommissionen, Prifungsniederschrift

(1) Prufungsberechtigt sind die Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer nach 8 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 MhG, im Rahmen der
Lehramtsstudiengéange durch das Ministerium fir Bildung und Kultur abgeordnete Lehrkréfte
sowie die Lehrbeauftragten. Uber die Hinzuziehung anderer Priferinnen oder Priifer
entscheidet der Prifungsausschuss fur den Q-Master Musik an der Hochschule fur Musik
Saar. In begrindeten Ausnahmefallen kann der Prifungsausschuss qualifizierte in der
beruflichen Praxis erfahrene Priferinnen oder Prifer und oder Zweitpriferinnen oder
Zweitprufer bestellen, die nicht der Hochschule fur Musik Saar angehdren. Zu Beisitzerinnen
oder Beisitzern konnen Musiklehrerinnen oder Musiklehrer, die im saarlandischen
Schuldienst tatig sind oder andere Personen, die in mindestens einem der Fachgebiete, auf
die sich die Priifung bezieht, fachkundig sind, bestellt werden.

(2) Zu Gutachterinnen oder Gutachtern fur die Masterarbeit nach dieser Ordnung kénnen
Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer nach § 12 Absatz 1
MhG und nach 8§ 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Saarlédndischen Hochschulgesetzes
(SHSG), entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professorinnen oder Professoren der
Hochschule fur Musik Saar und der Universitdt des Saarlandes bestellt werden. In
besonderen Féllen kann der Prifungsausschuss auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter, Lehrkréafte fir besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte fir den Bereich des
Lehrauftrags, Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer anderer
Hochschulen sowie qualifizierte in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu
Gutachterinnen oder Gutachtern bestellen. Ehemalige Mitglieder der Universitat des
Saarlandes oder der Hochschule fur Musik Saar kdnnen mit inrem Einvernehmen bis zu flnf
Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Fakultat bzw. der Hochschule zu Gutachterinnen
oder Gutachtern bestellt werden.

(3) Der Priufungsausschuss kann die im jeweiligen Modul Lehrenden mit der Organisation
und Durchfiihrung von (Teil-)Modulprifungen beauftragen. Dazu gehort die Aufgabe,
Priferinnen oder Prifer und gegebenenfalls Zweitpriferinnen oder Zweitprifer bzw.
Beisitzerinnen oder Beisitzer zu benennen, Priifungskommissionen zusammenzustellen und
gegebenenfalls eines der Mitglieder der Prifungskommission mit dem Vorsitz zu
beauftragen.

(4) Leistungskontrollen, mit denen das Erreichen der Qualifikationsziele eines (Teil-)
Moduls tberprift wird, werden in der Regel von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen
Dozenten durchgefuhrt und bewertet. Dient eine Modulpriifung oder Modulteilprifung der
Leistungskontrolle fir mehrere Facher oder Lehrveranstaltungen, die von verschiedenen
Dozentinnen oder Dozenten vertreten bzw. durchgefuhrt wurden, so sind nach Mdglichkeit
alle beteiligten Dozentinnen oder Dozenten in die Prifungskommission zu berufen. Der
Prifungsausschuss kann der Priiferin oder dem Prifer bzw. einer der Priferinnen oder
einem der Prufer die Aufgabe Ubertragen, selbst die erforderlichen Zweitpruferinnen oder
Zweitprufer bzw. Beisitzerinnen oder Beisitzer fur Prifungen zu benennen, Prifungskommis-
sionen zusammenzustellen und einzuberufen.

(5) Kinstlerisch-praktische und mindliche Prifungen werden in der Regel von mindestens
zwei Priferinnen oder Prifern oder von einer Priferin oder einem Prifer und einer
fachkundigen Beisitzerin oder einem fachkundigen Beisitzer abgenommen. Bei schriftlichen
Prufungen ist auBer im Falle der Masterarbeit nur eine Gutachterin oder ein Gutachter
erforderlich. Anlasslich einer Beschwerdefiuihrung durch die Kandidatin oder den Kandidaten
ist eine Begutachtung durch eine weitere Priferin oder einen weiteren Prifer vorzusehen.
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(6) Prufungen, deren Nichtbestehen endgultig zum Verlust des Prifungsanspruches
fuhren wiirde, werden von zwei Priferinnen oder Prifern bewertet.

(7) Im Regelfall hat die Kandidatin oder der Kandidat Anspruch, von der Person, die das
zu prufende Fach gelehrt hat, gepriift zu werden. Die Kandidatinnen oder Kandidaten kénnen
prufende Personen wegen Befangenheit ablehnen. Sie mussen dies dem
Prufungsausschuss oder in Féllen, die Vertraulichkeit in besonderem Mal3e erfordern, der
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses gegeniber begriinden.

(8) Prufungsleistungen diirfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens
die durch die Prifung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

(9) Uber mundliche und kinstlerisch-praktische Prifungen ist eine Niederschrift
(Prufungsprotokoll) zu fertigen, die von allen Mitgliedern der Prifungskommission zu
unterzeichnen ist. Sie muss neben dem Namen und den persénlichen Daten des Priiflings
mindestens Angaben enthalten tber:

1. Tag und Ort der Priifung,

2. die Mitglieder der Prufungskommission,
3. Dauer und Inhalt der Prifung,

4. die Bewertung.

(10) Das Ergebnis der Leistungskontrolle sowie die gegebenenfalls vorhandenen
Prufungsunterlagen (Prifungsprotokoll) werden unverziglich an das Prifungssekretariat
weitergeleitet.

(11) Die Pruferinnen oder Prifer, Beisitzerinnen oder Beisitzer und weiteren Mitglieder von
Prifungskommissionen unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

§ 10 Zulassung zu den studienbegleitenden Prifungen

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Prifungsverfahren der studienbegleitenden Prifungen
im Q-Master Musik erfolgt mit der Immatrikulation.

(2) Uber die Zulassung zu den (Teil-)Modulpriifungen, zu den Priifungen nach Abs. 5 und
zum Prifungsverfahren entscheidet die oder der Vorsitzende des Prufungsausschusses. In
Zweifelsfallen entscheidet der Prifungsausschuss. Eine ablehnende Entscheidung tber den
Zulassungsantrag wird der Antragstellerin oder dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. Der
Bescheid wird mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen.

(3) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn

1. die Unterlagen unvollstandig sind oder

2. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfiillt sind, fir die Abschlussarbeit (Masterarbeit
und mindliche Prifung) gilt zusatzlich § 18 oder

3. die oder der Studierende den Prifungsanspruch fir das entsprechende Modul oder den
Studiengang endguiltig verloren hat.

(4) In der Studienordnung sind ggf. gesonderte Zulassungsvoraussetzungen fir die
weiteren (Teil-)Modulprifungen festgelegt. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann
die oder der Studierende vorlaufig unter der Bedingung zugelassen werden, dass die
festgestellten fehlenden Inhalte innerhalb einer festgelegten Frist rechtzeitig nachgewiesen
werden. Diese Regelung gilt nicht fur fachdidaktische Schulpraktika.

(5) Die Anmeldung zur Prufung im kinstlerischen Hauptfach (Q-Master Musik 5) sowie die
Anmeldung zur Abschlussprifung (Masterarbeit und miuindliche Prufung) erfolgen im
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Prufungssekretariat. Die Meldefristen zur Prifung im kinstlerischen Hauptfach sind
einzuhalten (01.02. fur Prufung im Sommersemester, 01.07. fur Prifung im Wintersemester).

(6) Fur die Teilnahme an weiteren (Teil-)Modulprifungen ist eine rechtzeitige formlose
verbindliche Anmeldung bei der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten
erforderlich. Die Prufungstermine und Anmeldefristen werden durch die oder den Lehrenden
bekannt gegeben. Die Prifungsmodalitaten regelt das Modulhandbuch.

(7) Solange Teilprufungen, die der Leistungskontrolle von im Einzelunterricht erworbenen
Kompetenzen dienen, nicht erfolgreich absolviert wurden, besteht kein Anspruch auf
Fortsetzung des Einzelunterrichts in dem betreffenden Fach.

(8) Nach Bestehen der letzten Modulprufung bzw. Teilprifung eines Moduls wird die im
Modul erbrachte Gesamtleistung (Credit Points, ggf. Teilpriifungsnoten und Gesamtnote) im
Prifungssekretariat dokumentiert.

8 11 Nachteilsausgleich

(1) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch ein arztliches Zeugnis glaubhaft, dass
sie oder er wegen einer langer andauernden oder standigen Beeintrachtigung nicht in der
Lage ist, Studien-, Prifungsvor- oder Priufungsleistungen ganz oder teilweise in der
vorgeschriebenen Form zu erbringen bzw. abzulegen, kann der Prifungsausschuss fur den
Q-Master Musik an der Hochschule fiir Musik Saar auf schriftlichen Antrag der Kandidatin
oder des Kandidaten angemessene nachteilsausgleichende Malinahmen genehmigen.
Angemessene nachteilsausgleichende MalRnahmen sind die Anpassung der &aul3eren
Prufungsbedingungen (z.B. Zulassung geeigneter Hilfsmittel), die Verlangerung der
Bearbeitungszeiten fur das Ablegen von Prifungen oder eine andere Gestaltung des
Prufungsverfahrens bzw. der Wechsel der Prufungsform, d.h. das Erbringen gleichwertiger
Leistungen in anderer Form. Der Wechsel der Prufungsform kommt jedoch nur dann in
Betracht, wenn eine Anpassung der auf3eren Prufungsbedingungen oder die Verlangerung
der Bearbeitungszeiten fir das Ablegen von Prifungen nicht als angemessener
Nachteilsausgleich ausreichend sind. Die Gewahrung eines Nachteilsausgleiches darf in
keinem Fall zu einer Modifizierung der Priufungsinhalte fihren. Entsprechendes gilt fur
Studienleistungen im Rahmen der entsprechenden Zustandigkeit.

(2) Ein Antrag gemald Absatz 1 muss alle zwei Semester gestellt werden, sofern der
vorliegende Nachteil auch dann noch ausgeglichen werden muss.

(3) Das in Absatz 1 verlangte arztliche Zeugnis (Attest) muss mindestens Angaben
enthalten Uber die von der langer andauernden oder stéandigen Beeintrachtigung
ausgehende korperliche und/oder psychische Funktionsstérung, deren Auswirkungen auf die
Prifungs- oder Studierfahigkeit der oder des Studierenden aus medizinischer Sicht, den
Zeitpunkt des dem Attest zugrunde liegenden Untersuchungstermins sowie eine arztliche
Prognose Uber die die Dauer der langer andauernden oder stéandigen Beeintrachtigung. Die
oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses kann auf Vorlage eines arztlichen Attests
verzichten, wenn offensichtlich ist, dass die oder der Studierende chronisch erkrankt oder
beeintrachtigt ist.

§ 12 Bewertung von Prifungsleistungen, Benotung

(1) Eine Bewertung erfolgt entweder durch die Qualifikation ,bestanden® oder ,nicht
bestanden” oder durch eine Benotung.

(2) Soweit eine Bewertung vorgesehen ist, werden die einzelnen Prifungsleistungen mit
folgenden Noten bewertet:
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“1 sehr gut" bei einer hervorragenden Leistung,

“2 gut" bei einer Leistung, die erheblich Gber den durchschnittlichen Anforderungen liegt,

“3 befriedigend" bei einer Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht,

“4 ausreichend" bei einer Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen genugt,
“5 nicht ausreichend" bei einer Leistung, die wegen erheblicher M&ngel den Anforderungen
nicht mehr gendgt.

(4) Zur differenzierten Benotung der einzelnen Prifungsleistungen konnen Zwischenwerte
durch Erniedrigen oder Erhohen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7;
4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(5) Bei Anrechnung von Prifungsleistungen, die auf der Grundlage eines anderen
Benotungssystems bewertet wurden, ist nach Mdglichkeit eine Umrechnung in das oben
genannte Benotungssystem vorzunehmen. Auf der Modulbescheinigung wird vermerkt,
wenn eine Umrechnung nicht mdglich ist; die entsprechenden Modulelemente werden in
diesem Fall als ,unbenotet" nicht in die weitere Berechnung von Gesamtnoten einbezogen.
Bei der Umrechnung von Bewertungen, die mit einem 0-15 Punkte-System vorgenommen
wurden, ist das folgende Schema anzulegen:

14 und 15 Punkte - 1,0 sehr gut

13 Punkte - 1,3 sehr gut

12 Punkte - 1,7 gut

11 Punkte - 2,0 gut

10 Punkte - 2,3 gut

9 Punkte - 2,7 befriedigend
8 Punkte - 3,0 befriedigend
7 Punkte - 3,3 befriedigend
6 Punkte - 3,7 ausreichend

4 und 5 Punkte
0, 1, 2 und 3 Punkte

4.0 ausreichend

5,0 nicht ausreichend

(6) Wird eine Prifung, die von mehreren Priferinnen oder Priifern bzw. Beisitzerinnen
oder Beisitzern bewertet wird, unterschiedlich benotet, so errechnet sich die Note fir diese
Prifungsleistung als arithmetischer Mittelwert der von den Mitgliedern der
Prufungskommission vorgeschlagenen Noten. Der Mittelwert wird gegebenenfalls zur
nachsten besseren Note auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. Weichen die
Bewertungen von zwei Mitgliedern einer Prifungskommission um 2,0 oder mehr Noten
voneinander ab, gilt das Ergebnis als strittig. In diesem Falle legt der Prifungsausschuss
nach Anhdrung der Priferinnen oder Prifer die Note fest. Abweichend davon kann im Falle
schriftlicher Prifungen eine weitere Gutachterin oder ein weiterer Gutachter bestellt werden,
der oder die nicht Mitglied der Hochschule fir Musik Saar oder der Universitat des
Saarlandes sein muss.

(7) Die Berechnung der Modulnote aus den Noten der bewerteten Teilmodule wird in den
Modulbeschreibungen bzw. im Modulhandbuch festgelegt. Das Ergebnis wird
gegebenenfalls zur nachsten besseren Note auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. In
Zweifelsfallen wird folgender Berechnungsmodus zugrunde gelegt: Die Noten aller Teilpri-
fungen werden jeweils zundchst mit dem CP-Wert des zugehdrigen Teilmoduls oder der
zugehdrigen Teilmodule multipliziert und das Ergebnis addiert. Das Ergebnis der Addition
wird durch die Summe der CP der beteiligten Teilmodule dividiert. Dieses Ergebnis wird
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gegebenenfalls zur ndchsten besseren Note auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet.
Unbenotete Modulelemente bleiben bei der Berechnung der Modulnote unbertcksichtigt.

(8) Eine Prifung ist bestanden, wenn die Bewertung ,bestanden® erfolgt bzw. bei Be-
notung die Note mindestens “ausreichend” ist.

§ 13 Rucktritt, Versaumnis, TAuschung, Ungultigkeit von Prifungen

(1) Tritt eine Studierende oder ein Studierender nach der Zulassung zu einer Prifung ohne
triftigen Grund von der Prifung zurlick, so gilt die Prifung als nicht bestanden.

(2) Versaumt eine Studierende oder ein Studierender ohne triftigen Grund den Termin
einer Klausurarbeit, einer kinstlerisch-praktischen oder einer mindlichen Prufung, so gilt
diese als mit ,nicht ausreichend® bewertet. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Priufungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(3) Die fur den Rucktritt oder das Versdumnis geltend gemachten Griinde miissen dem
Prifungsausschuss unverzuglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit der oder des Studierenden ist die Vorlage eines arztlichen Attestes erforderlich.
Legt dieselbe oder derselbe Studierende zum wiederholten Male ein &arztliches Attest vor,
kann die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses die Vorlage eines amtsarztlichen
Attestes fordern. Werden die Ricktritts- bzw. Versaumnisgrinde anerkannt, so kann der oder
die Studierende die Zulassung zur Prufung erneut beantragen.

(4) Versucht eine Studierende oder ein Studierender, die Zulassung zu einer Prifung
durch Téauschung zu erhalten oder sind wesentliche Voraussetzungen der Zulassung seitens
des Prifungsausschusses irrtiimlich angenommen worden, so kénnen bereits erbrachte
Prifungsleistungen auch nachtréglich durch den Prifungsausschuss fur ungiiltig erklart und
das Priufungsverfahren eingestellt werden.

(5) Versucht eine Studierende oder ein Studierender, das Ergebnis einer Prifungsleistung
durch Tauschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die
betreffende Prifungsleistung als mit ,nicht ausreichend” bewertet. Falle von Tauschung
und/oder Plagiaten missen dem Prifungsausschuss fur den Q-Master Musik an der
Hochschule fur Musik Saar durch die Priferin oder den Prifer schriftlich angezeigt werden.
Im Fall eines Plagiats ist dartiber hinaus das entsprechende Modulelement zu wiederholen.
Diese Entscheidung wird der oder dem Studierenden schriftlich mitgeteilt. Ebenfalls als “nicht
ausreichend“ wird die Prifungsleistung bewertet, wenn eine Studierende oder ein
Studierender den ordnungsgemalfen Ablauf einer Prifung stort und von der Priferin oder
dem Prifer oder einer von dieser oder diesem beauftragten Person nach vorheriger Verwar-
nung von der Fortsetzung der Prifung ausgeschlossen wird. Die oder der Studierende kann
binnen eines Monats die Uberpriufung einer Entscheidung nach Satz 1, 3 oder 5 durch den
Prifungsausschuss fur den Q-Master Musik an der Hochschule fiir Musik Saar verlangen.
Vor der Beschlussfassung ist die oder der Studierende zu héren. Wird die Entscheidung
durch den Prufungsausschuss bestatigt, so gilt die betreffende Prifungsleistung als mit “nicht
ausreichend” bewertet. Dieser Beschluss ist dem oder der Studierenden durch schriftlichen
Bescheid unverziglich mitzuteilen, der eine Begrindung enthalten muss und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Eine Entscheidung ist nach einer Frist von funf
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. Wird die Entscheidung durch den
Prifungsausschuss fir den Q-Master Musik an der Hochschule flr Musik Saar nicht
bestétigt, so gilt die betreffende Teilprifung als nicht durchgefuhrt und die oder der
Vorsitzende des Prifungsausschusses veranlasst, dass die oder der Studierende von der
betreffenden Priferin oder dem betreffenden Prifer erneut zur Priifung geladen wird.

(6) Der Prufungsausschuss fir den Q-Master Musik an der Hochschule fur Musik Saar
kann bei einer schwerwiegenden Tauschung (insbesondere bei einem umfangreichen
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Plagiat) oder im Wiederholungsfall nach Anhérung der oder des Studierenden den
Ausschluss vom Prufungsverfahren feststellen.

(7) Hat eine Studierende oder ein Studierender bei einer Prifung getauscht und wird diese
Tatsache erst nach Ausfertigung des Zeugnisses oder der Modulbescheinigung bekannt, so
kann der Prufungsausschuss fur den Q-Master Musik an der Hochschule fir Musik Saar
nachtraglich die Noten fur diejenigen Prifungsleistungen, bei deren Erbringung die oder der
Studierende getauscht hat, entsprechend berichtigen und die Prifung ganz oder teilweise fur
nicht bestanden erklaren. Das unrichtige Zeugnis Uber die Prifung und ggf. die unrichtige
Urkunde sind einzuziehen und ggf. neu auszustellen.

(8) Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer Prifung nicht erfiillt, ohne dass
die oder der Studierende hiertiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der
Prifung bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prifung geheilt. Die oder
der Studierende muss sich das Ergebnis der Prifung auch dann entgegenhalten lassen,
wenn die Prufung nicht bestanden wurde.

(9) Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1, Absatz 2, Absatz
4, Absatz 6 oder Absatz 7 binnen Monatsfrist Gelegenheit zur AuRerung zu geben.
Entscheidungen nach Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4, Absatz 6 oder Absatz 7 sind der oder
dem Betroffenen durch schriftichen Bescheid mitzuteilen, der eine Begriindung enthalt und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Eine Entscheidung ist nach einer Frist von
funf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 14 Wiederholung von Modulprifungen, Akteneinsicht

(1) Eine nicht bestandene Modulprifung kann zweimal wiederholt werden, wobei eine
schriftliche Prifung im Falle einer zweiten Wiederholungsprifung auf Antrag auch als
mundliche Prifung durchgefiinrt werden kann (vgl. 8 7 Abs. 4 Nr. 3). Nach zwei erfolglosen
Wiederholungsprifungen verliert die oder der Studierende den Prifungsanspruch im
Studiengang Q-Master Musik. Die Wiederholung einer bestandenen Teilprifung ist nicht
zulassig.

(2) Der oder dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder studienbegleitenden
Prifungsleistung Einsicht in ihre oder seine schriftichen Priufungsleistungen, in die
dazugehdrigen Gutachten und in die Prifungsprotokolle gewahrt. Der Antrag ist spatestens
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prifungsleistung beim
entsprechenden Prifungsausschuss zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der
Einsichtnahme.

8 15 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen
sowie Anrechnung von aufRerhalb des Hochschulbereichs erworbenen
Kompetenzen und Fahigkeiten

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen, die an deutschen
Musikhochschulen in  denselben  Fachern erbracht wurden, werden ohne
Gleichwertigkeitsprifung anerkannt. Dariber hinaus werden andere Studien- und
Prufungsleistungen auf Antrag der oder des Studierenden anerkannt, sofern hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen, die sie
ersetzen sollen, nachgewiesen wird. Kein wesentlicher Unterschied besteht, wenn
Studienzeiten und die erbrachten Studien-, Prifungsvor- und Prifungsleistungen, gemessen
in Lernergebnissen, den Anforderungen des betreffenden Faches an der Hochschule fir
Musik Saar gentigen.

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prifungsleistungen,
die an auslandischen Hochschulen erbracht wurden, sind die von der Konferenz der
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Kultusministerinnen- und Kultusminister und der Konferenz der Hochschulrektorinnen und
Hochschulrektoren gebilligten Aquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von
Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Fur Studienzeiten, Studien- und Prifungsvor- und Prifungsleistungen in staatlich
anerkannten Fernstudien gelten Absatz 1 und 2 entsprechend.

(4) Werden Studien- und Prufungsleistungen anerkannt, sind die Noten — soweit die
Notensysteme vergleichbar sind — zu Gbernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote
einzubeziehen. Soweit Anerkennungen von Studienleistungen erfolgen, die nicht mit Credit
Points versehen sind, sind entsprechende Aquivalente zu errechnen und auf dem
Studienkonto entsprechend zu vermerken.

(5) Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fahigkeiten, die auBerhalb des
Hochschulbereichs erworben wurden, sind bis zur Halfte der fur den Studiengang
vorgesehenen Credit Points anzurechnen.

(6) Wurde der erste Hochschulabschluss mit weniger als 240 Leistungspunkten
abgeschlossen, entscheidet die Zulassungskonferenz Uber ggf. zusatzlich zu erbringende
Studien- und Prifungsleistungen (vgl. 8 3 Abs. 8 der Verordnung Uber den Zugang und die
Eignungsprifung als besondere Zugangsvoraussetzung zum Studium an der Hochschule fiir
Musik Saar und an der Hochschule der Bildenden Kinste Saar fir die Masterstudiengdnge
Quereinstiegsmaster Lehramt vom 12. Juni 2025 (Amtsbl. | S. 838)). Diese kdnnen im
Einzelfall durch den Nachweis und die Anrechnung auR3erhochschulisch erworbener
Kenntnisse und Kompetenzen in einem Umfang von bis zu 60 Credit Points auf Antrag ersetzt
werden.

(7) Uber die Anerkennung von Studien- und Priifungsleistungen sowie die Anrechnung
von auflerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen und Fahigkeiten
entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der Prifungsausschuss fur den Q-Master
Musik an der Hochschule fur Musik Saar. Der Prifungsausschuss kann die Entscheidung
Uber die Anerkennung an die zustandigen Prodekaninnen oder Prodekane bzw. die Pro-
rektorin oder den Prorektor delegieren. Die oder der Studierende hat die fiir die Anerkennung
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Sind die Voraussetzungen von Absatz 1, 2 und 5
gegeben, so besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung bzw. Anrechnung. Eine
Nichtanerkennung oder Nichtanrechnung ist von der Hochschule fir Musik Saar schriftlich
Zu begrinden.

§ 16 Fortschrittskontrolle

(1) In den Q-Master-Studiengangen erfolgt eine  Fortschrittskontrolle  der
Studienleistungen. Diese orientiert sich an den folgenden Mindest-Punktzahlen fir alle
studierten Disziplinen inkl. Bildungswissenschaften im Vollzeitstudium:

e nach zwei Semestern mindestens 18 CP,

e nach vier Semestern mindestens 60 CP.

(2) Credit Points aus Modulelementen, die zu einem mehrsemestrigen Modul gehoren,
gelten fur ein Semester dabei als erbracht, wenn die Leistungskontrolle zu diesem
Modulelement bestanden wurde, auch wenn das Modul insgesamt noch nicht endguiltig
absolviert ist.

(3) Diein Absatz 1 genannten Fristen verlangern sich bei Teilzeitstudium wie folgt:
bei ein oder zwei Teilzeitsemestern um ein Semester,

bei drei oder vier Teilzeitsemestern um zwei Semester,

bei finf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester,

bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester.
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(4) Wenn eine Studentin oder ein Student die Mindestleistung nicht erreicht, wird sie oder
er schriftlich darauf hingewiesen, dass die Erreichung des Studienziels gefahrdet ist.
Gleichzeitig wird ihr oder ihm ein Beratungsgesprach angeboten. Die schriftliche
Benachrichtigung und das Beratungsgesprach konnen durch die Geschéftsstelle des
Zentrums fur Lehrerbildung an der Universitat des Saarlandes erfolgen.

(5) Wenn eine Studentin oder ein Student aus von ihr oder ihm zu vertretenden Griinden
die am Ende eines Semesters erwartete Mindestleistung zum zweiten Mal hintereinander
nicht erbracht hat, verliert sie oder er den Prufungsanspruch im jeweiligen Studiengang. Fur
Teilzeitstudierende gilt Absatz 3 analog. Dies wird ihr oder ihm durch schriftlichen Bescheid
des Prufungsausschusses fur die Lehramtsstudiengange der Hochschule fir Musik Saar
mitgeteilt. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem
Studierenden ist vor der endgultigen Entscheidung Gelegenheit zu einer Stellungnahme
innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu geben.

(6) In begrindeten Ausnahmeféllen kann der Prifungsausschuss fir den Q-Master Musik
an der Hochschule fir Musik Saar die in Absatz 1 und Absatz 3 genannten Fristen
angemessen verlangern.

Il. Masterarbeit
8§ 17 Zulassung zur Abschlussarbeit (Masterarbeit und mindliche Prifung)

(1) Die Zulassung zur Abschlussarbeit (Masterarbeit und mindliche Prifung) setzt ein
ordnungsgemales Studium voraus. Der Nachweis eines ordnungsgeméfRen Studiums
erfolgt durch:

1. die Immatrikulation in dem Masterstudiengang Quereinstiegsmaster Lehramt Musik,

2. das Erbringen von 24 CP der 40 CP im bildungswissenschaftlichen Studium an der
Universitat des Saarlandes,

3. das Erbringen von min. 38 CP der 64 CP von den im Modulhandbuch definierten
Studien- und Prifungsleistungen des Doppelfaches Musik.

4. Weitere Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussarbeit konnen in der
Studienordnung vorgesehen werden.

(2) Die Zulassung oder die Ablehnung erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
des Prufungsausschusses.

(3) Furdie Zulassung bzw. die Ablehnung der Zulassung zur Abschlussarbeit gilt § 10 Abs.
2, 3 und 5 entsprechend.

§ 18 Geblhren
Bei der Anmeldung zur Abschlussarbeit wird eine Meldegebuhr féllig. Die Ho6he der

Meldegebihr wird in der Gebuhrenordnung der Hochschule fur Musik Saar festgelegt. Wird
die Meldegebihr nicht fristgerecht gezahlt, kann keine Zulassung erteilt werden.

§ 19 Thema, Dauer, Bewertung, Bestehen der Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit ist eine fachdidaktische oder fachwissenschaftliche Arbeit, die
selbststandig ausgefuhrt wird. Sie soll zeigen, dass der oder die Studierende in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein fachspezifisches Problem nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.

(2) Der Priufungsausschuss fur den Q-Master Musik an der Hochschule fur Musik Saar
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bestellt eine Erstgutachterin oder einen Erstgutachter und eine Zweitgutachterin oder einen
Zweitgutachter als Priiferin oder Prifer sowie die Betreuerin oder den Betreuer. Soweit keine
Betreuerin oder kein Betreuer bestellt wird, gilt die Erstgutachterin oder den Erstgutachter
als Betreuerin oder Betreuer.

(3) Das Thema der Masterarbeit wird innerhalb einer Frist von fiunf Wochen nach der
Zulassung zur Masterarbeit gestellt. Der oder dem Studierenden soll Gelegenheit gegeben
werden, fir das Thema der Masterarbeit Vorschlage zu machen. Die oder der Studierende
ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

(4) Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas, d.h. des Beginns der Bearbeitungszeit, und
das Thema sind aktenkundig zu machen.

(5) Der Arbeitsaufwand der Masterarbeit einschlie3lich des Master-Kolloquiums betragt 16
CP entsprechend einer Bearbeitungszeit von 17 Wochen fiir die Masterarbeit (in Abweichung
zu § 21 Abs. 3 der Rahmenprifungsordnung der Hochschule fir Musik Saar). Thema und
Aufgabenstellung missen es erméglichen, dass die zur Bearbeitung vorgesehene Zeit ein-
gehalten werden kann; auch der erwartete Seitenumfang hat der Bearbeitungszeit Rechnung
zu tragen. Im Einzelfall kann der Prifungsausschuss fir den Q-Master Musik an der
Hochschule fir Musik Saar die Bearbeitungszeit auf begrindeten Antrag um bis zu vier
Wochen verlangern. Die Verlangerung der Bearbeitungszeit hat jedoch keinen Einfluss auf
die Vergabe der CP.

(6) Die oder der Studierende kann einmalig innerhalb einer Frist von fiinf Wochen nach
Erhalt des Themas nach Ricksprache das Thema zuriickgeben, ohne dass die Masterarbeit
als erstmalig nicht bestanden gilt. Ein neues Thema der Masterarbeit wird dann innerhalb
einer Frist von vier Wochen nach der Rickgabe des ersten Themas gestellt. Die bereits
verstrichene Bearbeitungszeit ist nicht auf die Bearbeitungszeit des neuen Themas
anzurechnen.

(7) Muss die Bearbeitung der Masterarbeit wegen Krankheit oder aus anderen Griinden,
die die oder der Studierende nicht zu vertreten hat, um mehr als eine Woche unterbrochen
werden, so ruht die Frist wahrend dieser Unterbrechung. Die entsprechenden Nachweise,
bei Krankheit ein é&rztliches Attest, hat die oder der Studierende unverziglich dem
Prifungssekretariat der Hochschule fiir Musik Saar vorzulegen. Beziiglich der Griinde fir
den Rucktritt oder das Versdumnis steht der Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten
die Krankheit eines von ihr oder ihm zu versorgenden Kindes gleich. Die Erforderlichkeit der
Betreuung des erkrankten Kindes durch die Kandidatin oder den Kandidaten wird
nachgewiesen durch arztliches Zeugnis gemaf § 45 SGB V. Ruht die Bearbeitungszeit bei
einer Masterarbeit langer als sechs Monate, so gilt die Masterarbeit als nicht unternommen.
Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist nach Wegfall der Hinderungsgriinde ein neues
Thema fir die Masterarbeit zuzuweisen.

(8) Auf Antrag an den Prifungsausschuss fur den Q-Master Musik an der Hochschule fur
Musik Saar werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen, der Elternzeit
und die Erfullung von Familienpflichten (insbesondere Erziehung oder Betreuung eines
minderjahrigen Kindes bzw. mehrerer minderjahriger Kinder sowie die Betreuung
pflegebedurftiger Angehdriger) sowie die Belange behinderter Studierender bertcksichtigt,
d.h. die Bearbeitungszeit der Masterarbeit wird auf Antrag um die gesetzlichen
Mutterschutzfristen und sie kann auf Antrag weiterhin auch gemaR Absatz 5 angemessen
verlangert werden, wenn nachgewiesene Belastungen durch Schwangerschaft, die
Erziehung oder Betreuung von Kindern oder durch die Betreuung pflegebedurftiger
Angehdriger vorliegen. Ein Nachteilsausgleich gemafR § 11 bleibt unberihrt.

(9) Wird die gesetzte Frist nicht eingehalten, so ist diese Masterarbeit nicht bestanden. Fir
eine Wiederholung gelten die Vorschriften des § 21 Absatz 1 sinngemaf.
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(10) Die Masterarbeit ist in drei Exemplaren und in einer digitalen Form (z.B. PDF) beim
Prufungssekretariat der Hochschule fir Musik Saar einzureichen. Der Text ist mit
Seitenzahlen zu versehen und soll mit einem gangigen Textsystem oder Textprogramm
erstellt sein. Die Exemplare sind gedruckt und geheftet oder gebunden abzuliefern. Die
einwandfreie Lesbarkeit aller Exemplare ist zu gewabhrleisten. Kostspieliges Bild-, Karten-
oder Notenmaterial kann mit Zustimmung des Prifungsausschusses in Abstimmung mit dem
Erstgutachter oder der Erstgutachterin in nur einer Ausfertigung beigefiigt werden. Anlagen
in elektronischer Form, die im Zusammenhang der Arbeit relevant sind, sind in einer Form
und einem Format abzuliefern, die dem Standard entsprechen.

(11) Zusammen mit der Masterarbeit ist die schriftliche Versicherung einzureichen, dass die
oder der Studierende die Arbeit selbstandig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Hilfsmittel benutzt hat. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem
Sinn nach entnommen sind, missen unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich
gemacht werden. Bei Zeichnungen, Skizzen und Planen sowie bildlichen und grafischen
Darstellungen ist anzugeben, ob sie selbstandig gefertigt, nach eigenen Angaben durch
andere ausgefihrt oder ibernommen worden sind. Auch die Nutzung Kunstlicher Intelligenz
ist in Art und Umfang transparent zu machen.

(12) Der Zeitpunkt des Einreichens der Masterarbeit ist aktenkundig zu machen.

(13) Die Masterarbeit wird von der Pruferin oder dem Priifer, die oder der das Thema gestellt
hat, und von der durch den Prifungsausschuss fiir den Q-Master Musik an der Hochschule
fur Musik Saar bestellten Zweitgutachterin oder dem durch den Prifungsausschuss
bestellten Zweitgutachter beurteilt. Beide geben spatestens acht Wochen nach Einreichen
der Masterarbeit ein schriftiches Gutachten ab, das eine Note nach § 12 Absatz 2 und 3
enthalten muss. Bei unterschiedlicher Bewertung wird die Note fur die Masterarbeit nach §
12 Absatz 5 errechnet. Weichen die vorgeschlagenen Noten jedoch um mehr als 1,0
voneinander ab oder bewertet eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter die
Masterarbeit mit ,nicht ausreichend®, so bestellt der Priifungsausschuss fiir den Q-Master
Musik an der Hochschule fur Musik Saar eine Drittgutachterin oder einen Drittgutachter fur
die Masterarbeit. Liegt deren oder dessen Gutachten vor, so setzt abweichend von § 12
Absatz 5 der Prifungsausschuss auf Grund der drei Gutachten die Note fir die Masterarbeit
fest.

(14) Das Nichtbestehen bzw. das Bestehen und die Note der Masterarbeit sind der oder
dem Studierenden unverziglich bekannt zu geben.

§ 20 Mundliche Abschlussprifung (Kollogquium)

(1) Die Masterarbeit wird mit einem Kolloquium von 30 Minuten Dauer abgeschlossen.
Dieses Kolloquium soll spatestens acht Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung
der Masterarbeit abgelegt werden. Als Prifungsdatum gilt jener Tag, an dem das Kolloquium
erfolgreich absolviert wurde.

(2) Die mundliche Abschlussprifung hat grundsatzlich das Thema der Masterarbeit zum
Inhalt und wird in der Regel von beiden Prifern der Masterarbeit gemeinsam abgenommen.
Einer der Prifer des Kolloquiums soll die Erstgutachterin bzw. der Erstgutachter sein. Ziel
des Kolloquiums ist die Feststellung, ob die oder der Studierende ein entsprechendes Wissen
auf dem Gebiet ihrer bzw. seiner Masterarbeit besitzt und ihre Ergebnisse darstellen und
begriinden kann.

(3) Die Dauer der Prufung soll 30 Minuten pro Kandidatin und Kandidat nicht
Uberschreiten.

(4) Uber den Verlauf fihrt eine der Pruferinnen oder einer der Priifer ein Protokoll, das die
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wesentlichen Prifungsgegenstande sowie die Bewertung der Prifung enthalt und
anschliel3end von beiden Prifern unterzeichnet wird. Bei unterschiedlicher Bewertung wird
die Note fur das Kolloquium nach § 12 Absatz 4 errechnet.

§ 21 Wiederholbarkeit der Masterarbeit und der mtndlichen Abschlussprifung

(1) Die Masterarbeit kann bei einer Bewertung mit ,nicht ausreichend’ einmal wiederholt
werden (vgl. aber Absatz 5: Freiversuch); im Falle des Nichtbestehens wird innerhalb von
drei Monaten nach Abschluss der Bewertung der ersten Masterarbeit ein neues Thema
gestellt. Eine Rickgabe des Themas nach § 19 Absatz 6 ist dann jedoch nur zulassig, wenn
bei der Anfertigung der ersten Masterarbeit von dieser Moglichkeit kein Gebrauch gemacht
wurde. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen; Fehlversuche an
anderen Hochschulen sind anzurechnen.

(2) Die in Absatz 1 genannte Frist kann vom Prifungsausschuss auf Antrag der oder des
Studierenden verlangert werden, wenn vor Ablauf der Frist, gegebenenfalls durch Vorlage
eines arztlichen Attests, glaubhaft gemacht wird, dass die oder der Studierende das
Versaumnis der Frist nicht zu vertreten hat. Auf entsprechenden Antrag an den
Prifungsausschuss werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen, der
Elternzeit und der Erfillung von Familienpflichten (insbesondere Erziehung eines
minderjahrigen Kindes sowie die Betreuung pflegebedurftiger Angehoériger) sowie die
besonderen Belange behinderter Studierender berticksichtigt.

(3) Esgilt § 19 Absatz 7 und 8 entsprechend.

(4) Wird die mundliche Abschlusspriifung nicht mit mindestens ,ausreichend® bewertet, ist
nicht nur die mindliche Abschlusspriifung, sondern auch die Masterarbeit zu wiederholen,
da in einem solchen Fall Zweifel an der Eigenleistung der Kandidatin oder des Kandidaten
nicht vollig ausgeschlossen werden kdnnen.

(5) Wird eine Masterarbeit innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt und erstmals nicht
bestanden, gilt sie als nicht erfolgt (Freiversuch). Dieser Freiversuch muss gesondert zum
Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit im Prifungssekretariat beantragt werden. Fir den
Freiversuch gilt 8 17 Abs. 1 entsprechend.

8 22 Abschlussarbeit

(1) Die Abschlussarbeit besteht aus der Masterarbeit nach § 19 und der mindlichen
Abschlussprifung (Kolloquium) nach § 20.

(2) Die Note der Abschlussarbeit ergibt sich aus der Bewertung der Masterarbeit und der
mundlichen Abschlussprifung. Dabei flie3t die Bewertung der miindlichen Abschlusspriifung
zu einem Dirittel in die Note der Abschlussarbeit ein.

M. Masterabschluss
8 23 Abschluss und Gesamtnote

(1) Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Masterprufung bestanden ist und
somit alle fir den jeweiligen Studiengang vorgesehenen Credit Points / ECTS-
Leistungspunkte erworben sind.

(2) Die Masterprifung besteht aus dem Absolvieren aller fur den Studiengang
vorgesehener Studien- und Prifungsleistungen (vgl. Studienordnung und Modulhandbuch)
zur Erreichung der erforderlichen CP einschlieRlich der praktischen Studienphasen sowie der
Masterarbeit inklusive der mindlichen Abschlussprifung (Kolloquium).
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(3) Die Masterprifung ist nicht bestanden, wenn eine oder mehrere Prifungsleistungen
oder die Masterarbeit endgultig nicht bestanden sind. Wurde die Masterprufung nicht
bestanden, so teilt die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses fiur die
Lehramtsstudiengange der Hochschule fur Musik Saar dies der Kandidatin oder dem
Kandidaten durch schriftichen Bescheid mit, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen ist.

(4) Module, die in verschiedenen Semestern mehrfach erfolgreich absolviert wurden,
konnen nur einmal berlcksichtigt werden. Die Module fir das Masterzeugnis missen von
den Modulen eines fur die Zulassung zum Masterstudium zugrundeliegenden
Hochschulzeugnisses verschieden sein.

(5) Fdr den Abschluss des Studiums wird eine Gesamtnote erteilt. Das Ergebnis wird auf
eine Stelle nach dem Komma gerundet. Unbenotete Module bleiben bei der Berechnung der
Gesamtnote unberlcksichtigt und sind im Zeugnis entsprechend auszuweisen. Ob und mit
welcher Gewichtung die Modulnoten bei der Bildung der Gesamtnote berlicksichtigt werden,
wird in folgender Tabelle ersichtlich:
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Q-Master-Variante Q-Master Q-Master Q-Master | Q-Master Q-Master
Musik 1 Musik 2 Musik 3 Musik 4 Musik 5
Kinstlerisches | Kiinstlerisch- Elementare | Kirchen- Musikwissen-
Profil padagogisches Musik- musik schaft/Musik-
Module im Q- Profil padagogik management
Master
Klnstlerisches 12 CP
Hauptfach Q b
Anteil an
Gesamtnote 1/12
Kulnstlerische 8 CP
Nebenfacher Q b
Anteil an
Gesamtnote 1/12
Ensembleleitung Q 9CP
b
Anteil an
Gesamtnote 1/12
Interaktive Praxis Q 7CP 9CP 11 CP 14 CP 7CP
b b b b b
Anteil an
Gesamtnote 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
Musikpadagogik Q 16 CP 12 CP 8CP 16 CP 12CP
b b b b b
Anteil an
Gesamtnote 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
Musikwissenschaft 8 CP 6 CP 8 CP 6 CP
Q b b b b
Anteil an
Gesamtnote 1/12 1/12 1/12 1/12
Theoretischer 4 CP 4 CP 4 CP
Wabhlbereich Q ub ub ub
Praktikum 1 7CP 7CP 7 CP 7 CP 7CP
ub ub ub ub ub
Praktikum 2 9CP 9CP 9CP 9CP 9CP
b b b b b
Anteil an
Gesamtnote 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
Masterarbeit 16 CP 16 CP 16 CP 16 CP 16 CP
b b b b b
Anteil an
Gesamtnote 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Bildungswissen- 40 CP 40 CP 40 CP 40 CP 40 CP
schaften 1/3
Anteil an 1/3 1/3 1/3 1/3
Gesamtnote
Summe 120 CP 120 CP 120 CP 120 CP 120 CP

(6) Die Gesamtnote zur Angabe im Transcript of Records und im Diploma Supplement wird

wie folgt kategorisiert:

Bis 1,5: sehr gut
1,6 bis 2,5: gut

2,6 bis 3,5: befriedigend
3,6 bis 4,0: ausreichend

8 24 Akademischer Grad und Abschlussdokumente

(1) Uber die bestandene Masterpriifung wird ein Zeugnis in Form eines Transcript of
Records in deutscher Sprache ausgestellt. Es enthalt neben dem Namen, Geburtsdatum und



969

Geburtsort der Absolventin bzw. des Absolventen den Namen des absolvierten
Studiengangs, das Thema der Masterarbeit, die Bewertungen der Modulprifungen und der
Masterarbeit mit den jeweils dazugehérigen Credit Points / ECTS-Leistungspunkten sowie
die Gesamtnote fur das Studium.

(2) Das Zeugnis wird von der oder dem Prifungsausschussvorsitzenden unterzeichnet. Es
tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prifungsleistung erfolgte, sowie das Datum
der Unterzeichnung.

(3) Mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Urkunde mit dem
Datum des Zeugnisses ausgestellt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades
Master of Education (M.Ed.) mit Angabe des Studiengangs und der Abschlussnote
beurkundet.

(4) Die Urkunde wird von der Rektorin oder dem Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel
der Hochschule versehen.

(5) Mit der Urkunde wird der Absolventin oder dem Absolventen ein Diploma Supplement
ausgehandigt. Das Diploma Supplement enthalt Angaben zum Studiengang, zu seinen
Voraussetzungen und Inhalten, zum Benotungssystem und zur Art des Abschlusses. Es
enthalt ferner die Gesamtnote sowie die relative Notenverteilungsskala nach dem Modell des
aktuellen ECTS-Leitfadens (ECTS Users’ Guide). Dabei soll die Bezugsgruppe innerhalb der
Abschlusskohorten eine MindestgréRe umfassen, die durch den Prifungsausschuss
festgelegt wird. Erreicht die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen nicht die geforderte
MindestgroRe, ist im Diploma Supplement der Notenspiegel der entsprechenden
Abschlusskohorte aufzunehmen.

(6) Wurde das Studium ohne Abschluss beendet, erhalt die bzw. der Studierende einen
entsprechenden  Bescheid sowie eine Bescheinigung mit den erbrachten
Prifungsleistungen, aus der hervorgeht, dass das Studium nicht erfolgreich abgeschlossen
wurde.

V. Schlussbestimmungen
§ 25 Zeitliche Begrenzung des Studienangebots
Der Studiengang Quereinstiegsmaster Lehramt Musik wurde zur Sicherung des
Lehrkraftebedarfs konzipiert. Die Berechtigung fir die Aufnahme des in Satz 1 genannten

Studiengangs beginnt zum Wintersemester 2025/2026 und endet mit dem Sommersemester
2029.

8 26 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen des
Saarlandes in Kraft.

Saarbriicken, den 02. Oktober 2025

gez. Prof. Hans Peter Hofmann

Rektor der Hochschule fur Musik (HfM) Saar



970

Studienordnung
fir den Studiengang
Quereinstiegsmaster Lehramt Musik (Q-Master Musik, 120 ECTS-Punkte)
in den Varianten

Quereinstiegsmaster Musik 1: Basis B.Mus. Kunstlerisches Profil (mit Jazz und
aktuelle Musik)

Quereinstiegsmaster Musik 2: Basis B.Mus. Kunstlerisch-padagogisches Profil
Quereinstiegsmaster Musik 3: Basis B.Mus. Elementare Musikp&adagogik
Quereinstiegsmaster Musik 4: Basis B.Mus. Kirchenmusik

Quereinstiegsmaster Musik 5: Basis B.A. Musikwissenschaft/Musikmanagement

an der Hochschule fur Musik Saar

Vom 23. April 2025

Der Senat der Hochschule fur Musik Saar hat auf Grund des § 11 Absatz 2 und der 88 55
und 63 des Gesetzes Uber die Hochschule fur Musik Saar vom 04. Mai 2010 (Amtsbl. S.
1176), zuletzt geandert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 15. Februar 2023 (Amtsbl. |
S. 270), des 8§ 16a Absatz 1 Satz 6 des Saarlandischen Lehrerinnen- und
Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt gedndert durch das
Gesetz vom 11. September 2024 (Amtsbl. | S. 722, 723) und auf Grundlage der
Lehramtsprufungsordnung | vom 18. Marz 2008 (Amtsbl. S. 548), zuletzt geandert durch die
Verordnung vom 11. September 2025 (Amtsbl. | S. 844), folgende Studienordnung fur den
Quereinstiegsmaster Lehramt Musik erlassen, die nach Zustimmung sowie im Einvernehmen
mit dem Ministerium fur Bildung und Kultur und im Einvernehmen mit dem Ministerium der
Finanzen und fir Wissenschaft vom 15. September 2025 hiermit verkindet wird:
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8 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt auf Grundlage der Priufungsordnung fir den Studiengang
Quereinstiegsmaster Lehramt Musik und der Verordnung (ber den Zugang und die
Eignungsprifung als besondere Zugangsvoraussetzung zum Studium an der Hochschule fur
Musik Saar und an der Hochschule der Bildenden Kiinste Saar flr die Masterstudiengange
Quereinstiegsmaster Lehramt Inhalt und Aufbau des an der Hochschule fir Musik Saar
angebotenen Masterstudiengangs Quereinstiegsmaster Lehramt Musik (im Folgenden Q-
Master Musik genannt) in den Varianten

Q-Master Musik 1: Basis B.Mus. Kunstlerisches Profil (mit Jazz und aktuelle Musik)
Q-Master Musik 2: Basis B.Mus. Kunstlerisch-padagogisches Profil

Q-Master Musik 3: Basis B.Mus. Elementare Musikp&adagogik

Q-Master Musik 4: Basis B.Mus. Kirchenmusik

Q-Master Musik 5: Basis B.A. Musikwissenschaft/Musikmanagement

§ 2 Studienbeginn und —dauer
(1) Das Studium beginnt jeweils zum Wintersemester.
(2) Die Regelstudienzeit betragt vier Semester.

(3) Das Wintersemester beginnt am 01.10. eines jeden Kalenderjahres und endet am
31.03. des Folgejahres. Das Sommersemester beginnt am 01.04. eines jeden
Kalenderjahres und endet am 30.09. desselben Kalenderjahres.

(4) Das Studium endet mit dem erfolgreichen Abschluss bzw. mit der Exmatrikulation.
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad ,Master of
Education (M.Ed.)" verliehen.

8 3 Ziele und Inhalte des Studiums

(1) Das Studium Q-Master Musik hat das Ziel, die Studierenden kinstlerisch praktisch,
musiktheoretisch und musikwissenschaftlich, musikpadagogisch und fachdidaktisch so zu
qualifizieren, dass sie den Anforderungen des Musikunterrichts in den verschiedenen
Klassenstufen der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien (Sekundarstufe | und
Sekundarstufe 1l, LS 1+2) unter den gegenwartigen und den voraussehbaren kinftigen
Bedingungen gerecht werden kénnen. Die Studierenden sollen grundlegende Erfahrungen
der Verknipfung von Theorie und Praxis in beruflichen Aufgabenfeldern gewinnen und
Personlichkeitsmerkmale, die fur den Lehrerberuf wichtig sind, weiterentwickeln.

(2) Weitere Bestimmungen zu Leitbild und Zielen des Studiums, zu den
berufsqualifizierenden Kompetenzen, die im Studium erworben werden sollen, sowie zu
Arten von Lehrveranstaltungen werden im fachspezifischen Anhang zur Studienordnung
ausgeflhrt.

(3) Die Qualifikation entspricht Level 7 des Europdischen Qualifikationsrahmens (EQR)
sowie den Anforderungen des Qualifikationsrahmens fir deutsche Hochschulabschlisse
(HQR) vom 16.02.2017.

§ 4 Zugange zum Studium

(1) Der Quereinstiegsmaster Musik kann, je nach Ausrichtung des bereits
abgeschlossenen (Bachelor-)Studiengangs, der die Basis bildet, in finf Versionen absolviert
werden:
Q-Master Musik 1 auf der Basis eines (Bachelor-)Studiums mit kiinstlerischem
Profil
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Q-Master Musik 2 auf der Basis eines (Bachelor-)Studiums mit kunstlerisch-
padagogischem Profil

Q-Master Musik 3 auf der Basis eines (Bachelor-)Studiums mit dem Hauptfach
Elementare Musikpadagogik

Q-Master Musik 4 auf der Basis eines (Bachelor-)Studiums Kirchenmusik

Q-Master Musik 5 auf der Basis eines (Bachelor-)Studiums in Musikwissenschaft/

Musikmanagement
(2) Die Zulassung zum Studium ist an das Bestehen einer Eignungsprifung gebunden.
Das Nahere bestimmt die Verordnung tber den Zugang und die Eignungsprifung als
besondere Zugangsvoraussetzung zum Studium an der Hochschule fur Musik Saar und an
der Hochschule der Bildenden Kiinste Saar fur die Masterstudiengange Quereinstiegsmaster
Lehramt vom 12. Juni 2025 (Amtsbl. | S. 838).

8§ 5 Aufbau des Studiums

(1) Der Q-Master Musik umfasst das Studium des Doppelfachs Musik an der Hochschule
fir Musik Saar und des bildungswissenschaftlichen Studienteils an der Universitat des
Saarlandes.

(2) Der Abschluss des Masterstudiengangs bietet einen Quereinstieg ins Lehramt fiir die
Sekundarstufe | und fur die Sekundarstufe Il (Gymnasium und Gemeinschaftsschulen) (LS
1+2) fur Absolventinnen und Absolventen fachlich einschlagiger nicht lehramtsbezogener
Studiengange. Es wird auf die fachlichen Kenntnisse des Bachelorstudiums aufgebaut. Es
werden fachdidaktische, fachpraktische, fachwissenschaftliche und
bildungswissenschatftliche Inhalte vermittelt.

(3) Der Schwerpunkt in den Lehrveranstaltungen liegt in der Wissensvermittlung, dem
eigenstandigen Erwerb von Wissensinhalten und dem Transfer dieser Inhalte in das
praktische Handlungsfeld. Dartber hinaus wird die Bereitschaft zur Reflexion eigener
Deutungs- und Handlungsmuster erwartet, um daraus teilnehmerzentrierte Lehrstrategien zu
entwickeln. Neben der Teilnahme an den Veranstaltungen und Seminaren wird von den
Studierenden ein hoher Anteil an extracurricularen Aktivitdten erwartet. Dartiber hinaus ist
ein engagiertes Einbringen bereits vorhandener Kenntnisse und Féahigkeiten eine wichtige
Voraussetzung fur ein erfolgreiches Voneinander- und Miteinander-Lernen.

(4) Der Q-Master Musik ist ein Studiengang, der Studierenden mit unterschiedlichen
Bildungsbiografien offensteht. Die zu absolvierenden Studienleistungen werden in einem
Lernagreement festgelegt, welches vor Beginn des Studiums individuell zwischen
Studierenden und Studiengangsleitung vereinbart wird. Im Falle einer Eingangsqualifikation
mit weniger als 240 CP entscheidet die Zulassungskommission tber Dauer, Umfang und
Inhalte der zusatzlich zu absolvierenden Studien- und Prifungsleistungen (vgl. § 3 Abs. 8
der Verordnung dber den Zugang und die Eignungsprifung als besondere
Zugangsvoraussetzung zum Studium an der Hochschule fur Musik Saar und an der
Hochschule der Bildenden Kinste Saar fir die Masterstudiengange Quereinstiegsmaster
Lehramt vom 12. Juni 2025).

(5) Das Studium kann auf Antrag in Teilzeit absolviert werden (vgl. 8 6 der
Prifungsordnung fir den Studiengang Quereinstiegsmaster Lehramt Musik).

(6) Die Unterrichtssprache ist in der Regel Deutsch. Es kdnnen auch Gastveranstaltungen
in englischer oder franzdsischer Sprache durchgefihrt werden.

§ 6 Studieninhalte und Studienstruktur

(1) Fdr das erfolgreiche Abschliel3en von Modulen sowie der Abschlussprifung erhalten
die Studierenden Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation



974

System (ECTS), auch Credit Points (CP) genannt. Insgesamt werden 120 Leistungspunkte
fur den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs ,Quereinstiegsmaster Lehramt Musik
(Master of Education)“ vergeben.

(2) CP werden in der Regel durch Studienleistungen in Verbindung mit Prufungslei-
stungen erworben. Sie erfolgen studienbegleitend. In dieser Ordnung sowie im
Modulhandbuch zum Q-Master Musik wird jedes (Teil-)Modul mit den entsprechenden CP
ausgewiesen. Zugleich wird unter Angabe des jeweiligen (Teil-)Moduls festgehalten, welche
Art der Prifung durchgefihrt wird. Die jeweiligen Prifungsformen sind im fachspezifischen
Anhang zur Studienordnung sowie im Modulhandbuch ersichtlich. Gehéren zu einem Modul
mehrere benotete Teilprifungen, so wird in den Modulbeschreibungen ausgewiesen, wie
sich die Modulnote errechnet.

(3) Die Studieninhalte differieren je nach Ausrichtung des musikbezogenen Bachelor- oder
Diplomstudiengangs, auf den der Q-Master aufbaut. Den Anteil der beteiligten Disziplinen
am Gesamtvolumen der verschiedenen Varianten des Q-Masters Musik (angegeben in

Credit Points) zeigt die folgende Tabelle:

Musik und Musik- Bildungswissen- Master- Summe
Musikwissen- didaktik* schaften arbeit

schaft
Q-Master 1,

25 CP 39CP 40 CP 16 CP 120 CP
Basis B.Mus.
kiinstlerisches Profil 24 SWS 44 SWS 25 SWS
Q-Master 2,

27 CP 37CP 40 CP 16 CP 120 CP
Basis B.Mus.
kiinstlerisch- 26 SWS 44 SWS 25 SWS
padagogisches Profil
Q-Master 3,

29 CP 35CP 40 CP 16 CP 120 CP
Basis B.Mus.
Elementare 26 SWS 44 SWS 25 SWS
Musikpadagogik
Q-Master 4,

18 CP 46 CP 40 CP 16 CP 120 CP
Basis B.Mus.
Kirchenmusik 12 SWS 52 SWS 25 SWS
Q-Master 5,

29 CP 35CP 40 CP 16 CP 120
Basis B.A.
Musikwissenschaft/ 22 SWS 41 SWS 25 SWS
Musikmanagement

*Unter ,Musikdidaktik® subsummieren sich die Module Musikpadagogik, Interaktive Praxis

und die Praktika.

(4) Zwei Praktika sind verpflichtend (vgl. § 10 Schulpraktika):

1. ein semesterbegleitendes Praktikum (7 CP),

2. ein vierwochiges fachdidaktisches Praktikum (9 CP).
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Zulassungsvoraussetzungen fir Module)

(1) Fachmodule Musik je nach Basisqualifikation (inkl. Prifungsform und Art der

Bewertung):
Q-Master Musik Studiengangsvarianten (abhangig von Basisqualifikation)
Q-Master Q-Master Q-Master Q-Master Q-Master
Musik 1 Musik 2 Musik 3 Musik 4 Musik 5
Kunstlerisches | Kinstlerisch- | Elementare Kirchenmusik | Musikwissen-
Profil padagogi- Musik- schaft/ Musik-

Pflichtmodule sches Profil management
Kinstlerisches 12CP
Hauptfach Q (b)
Prakt. Prifung
Kinstlerische 8 CP 8 CP 8 CP 8 CP
Nebenfacher Q (b) (b) (b) (b) (b)
Prakt. Prufung Prakt. Prifung | Prakt. Prufung | Prakt. Prufung | Prakt. Prifung
Ensembleleitung 9CP 9CP 9CP 9CP
Q (b) (b) (b) (b)
Ensemblepro- Ensemblepro- | Ensemblepro- Ensemblepro-
benleitung benleitung benleitung benleitung
Interaktive Praxis 7CP 9CP 11 CP 14 CP 7CP
Q (b) (b) (b) (b) (b)
Prakt. Prifung Prakt. Prifung | Prakt. Prifung | Prakt. Prifung | Prakt. Prifung
Musikpéadagogik 16 CP 12CP 8 CP 16 CP 12CP
Q (b) (b) (b) (b) (b)
Hausarbeiten Hausarbeiten Hausarbeiten Hausarbeiten Hausarbeiten
Musikwissen- 8 CP 6 CP 8 CP 6 CP
schaft Q (b) (b) (b) (b)
Hausarbeit Hausarbeit Hausarbeit Hausarbeit
Theoretischer 4 CP 4 CP 4 CP
Wabhlbereich Q (ub) (ub) (ub)
Referat/ Referat/ Referat/
Prasentation Prasentation Prasentation
Praktikum 1 7CP 7CP 7CP 7CP 7CP
(ub) (ub) (ub) (ub) (ub)
Hausarbeit u. Hausarbeit u. Hausarbeit u. Hausarbeit u. Hausarbeit u.
Praktikums- Praktikums- Praktikums- Praktikums- Praktikums-
bericht bericht bericht bericht bericht
Praktikum 2 9CP 9CP 9CP 9CP 9CP
(b) (b) (b) (b) (b)
Hausarbeit u. Hausarbeit u. Hausarbeit u. Hausarbeit u. Hausarbeit u.
Praktikums- Praktikums- Praktikums- Praktikums- Praktikums-
bericht bericht bericht bericht bericht
Masterarbeit 16 CP 16 CP 16 CP 16 CP 16 CP
(b) (b) (b) (b) (b)
Summe 80 CP 80 CP 80 CP 80 CP 80 CP

(2) Exemplarische Verlaufsplane fur alle Studiengangsvarianten (inkl. der Teilmodule,
SWS und CP) finden sich im fachspezifischen Anhang der Studienordnung fur den Q-Master

Musik.

(3) Voraussetzung fur die Teilnahme am Modul Praktikum 2 ist der Nachweis Uber den
erfolgreichen Abschluss des Moduls Praktikum 1.
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§ 8 Studium der Bildungswissenschaften (Grundlagenbereich) (Module,
Prafungsleistungen, Zulassungsvoraussetzungen fir Module)

(1) Bildungswissenschaftliche Studienanteile im Q-Master Musik (40 CP) inkl.

Prufungsform und Art der Bewertung:

Bildungswissenschaften
Pflichtmodule Lehrveranstaltungen RSS! | SWS | CP | Turnus | Prifung
Lehren und Lernen | Lehren und Lernen 1 2 2 | Wise Klausur
(Vorlesung) (b)
Bildungswissenschaftl. 2 2 | WiSe Klausur
Grundlagen (Vorlesung) (b)
Personlichkeitsentwicklung | Personlichkeitsentwick- 2 2 3 | SoSe Klausur
und Erziehung | lung und Erziehung | (b)
(Vorlesung)
Personlichkeitsentwick- 2 3 | WiSe/ Mundl. und/oder
lung und Erziehung | SoSe schriftl. Prufung
(Seminar) (u)
Padagogisch-psychologi- Padagogisch-psycholo- 1-2 2 3 | WiSe Klausur
sche Diagnostik und Inter- gische Diagnostik und (b)
vention Intervention (Vorlesung)
Padagogisch-psycho-lo- 2 3 | WiSe/ Mindl. und/oder
gische Diagnostik und SoSe schriftl. Prifung
Intervention (Seminar) (u)
Lehren und Lernen |l Lehren und Lernen I 2 2 3 | SoSe Klausur
(Vorlesung) (b)
Planung, Durchfiihrung 2 4 | WiSe/ Mindl. und/oder
und Analyse von Unter- SoSe schriftl. Prifung
richt (Seminar) (b)
Personlichkeitsentwick- Personlichkeitsentwick- 3 1 3 | WiSe Arbeitsauftrage,
lung und Erziehung I lung und Erziehung Il Protokolle
(Vorlesung) (u)
Personlichkeitsentwick- 2 4 | WiSe/ Mundl. und/oder
lung und Erziehung Il SoSe schriftl. Prifung
(Seminar) (b)
Schulqualitat, Qualitatsent- | Schulqualitat, Qualitats- 4 2 3 | SoSe VP2 als PVL und
wicklung und —sicherung in | entwicklung und —siche- Klausur
Schulen rung in Schulen (Vorle- (b)
sung)
Schulqualitat, Qualitats- 2 4 | WiSe/ Mindl. und/oder
entwicklung und —siche- SoSe schriftl. Prifung
rung in Schulen (Semi- (u)
nar)
Wabhlpflichtmodul S.u. 14 2 3 S.u.
Summe 25 40

! RSS: Regestudiensemester (als Orientierungshilfe, gibt den Zeitraum an, in dem das Modul
innerhalb der Regestudienzeit abgeschlossen werden kann)
2 VP: Versuchspersonentatigkeiten (Mitwirkung bei Untersuchungen (bildungswissenschaftliche

empirische Studien) im Rahmen von Projekten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachrichtung
Bildungswissenschaften); weitere Informationen bietet das Vorlesungsverzeichnis der

Bildungswissenschaften.
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Bildungswissenschaften
Wahlpflichtmodule Lehrveranstaltungen RSS® | SWS | CP | Turnus | Prifung
Philosophie Einfuhrung in ein 1-4 2 3 | WiSe/ Mundl. und/oder
Teilgebiet der SoSe schriftl. Prufung
Philosophie (Vorlesung / (u)
Seminar)
Deutsch als Zweitsprache Spracherwerbstheorien 1-4 2 2 | WiSe Mundl. Prifung
und Mehrsprachigkeit oder Klausur
(Vorlesung) (u)
Ubung zur Vorlesung 1 1 | WiSe erfolgreiche
Teilnahme
(u)
Bildungstechnologie und Bildungstechnologie und | 1-4 2 3 | WiSe/ Hausarbeit
Digitale Medien Digitale Medien SoSe (u)
(Seminar)
Service-Learning I Service Learning Il 1-4 2 3 | WiSe/ Mundl. und/oder
(Seminar) SoSe schriftl. Prifung
(u)
Bildung fir Nachhaltige Bildung fir Nachhaltige 1-4 2 3 | WiSe/ Mindl. und/oder
Entwicklung Entwicklung SoSe schriftl. Prufung
(Seminar) (u)
Lernwerkstatt Gleichheit & Lernwerkstatt Gleichheit 1-4 2 3 | WiSe/ Mundl. und/oder
Differenz & Differenz SoSe schriftl. Prifung
(Seminar) (u)
Padagogische Intervention | Padagogische 1-4 2 3 | WiSe/ Mundl. und/oder
Intervention SoSe schriftl. Prifung
(Seminar) (u)

(2) Fur einzelne Module/Lehrveranstaltungen in den Bildungswissenschaften gelten
folgende Zulassungsvoraussetzungen:

1. Seminar ,Padagogisch-Psychologische Diagnostik und Intervention“: Nachweis Uber das

erfolgreiche Bestehen der
Diagnostik und Intervention®.
Modul ,Lehren und Lernen II: Nachweis Uber das erfolgreich Bestehen der Vorlesungen
,Lehren und Lernen I sowie ,Bildungswissenschaftliche Grundlagen®.

Modul ,Persénlichkeitsentwicklung und Erziehung II“: Nachweis Uber das erfolgreiche
Bestehen des Moduls ,Personlichkeitsentwicklung und Erziehung I

Klausur zur Vorlesung ,Padagogisch-Psychologische

. Modul ,Schulqualitat, Qualitatsentwicklung und —sicherung in Schulen®: Nachweis Uber

das erfolgreiche Bestehen der Module und Lermen I und
,Personlichkeitsentwicklung und Erziehung I*.
Wahlmodul ,Deutsch als Fremdsprache®: Die Ubung kann frihestens zeitgleich mit der

Vorlesung besucht werden.

,Lehren

3 RSS: Regestudiensemester (als Orientierungshilfe, gibt den Zeitraum an, in dem das Modul
innerhalb der Regestudienzeit abgeschlossen werden kann)

4 Alle Service-Learning-Seminare beinhalten ein umfangreiches Studienprogramm (bestehend aus
Service-Learning | und Service-Learning Il), Service-Learning | und Service-Learning Il missen
zusammen besucht werden. Weitere Informationen bietet das Vorlesungsverzeichnis der
Bildungswissenschaften.
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8 9 Arten von Lehrveranstaltungen

Vorlesungen (VL) (1-2 SWS) dienen entweder der Vermittlung von Uberblicks- oder der
Vermittlung von Spezialwissen Uber musikwissenschaftliche, musiktheoretische oder
musikpadagogische Teilgebiete, Epochen oder Stilbereiche bzw. entsprechende
Forschungs- und Problemlagen; im ersten Fall haben sie eher einfihrenden, im zweiten
eher vertiefenden Charakter.

. Einzelunterricht (EU) (0,5-1 SWS) dient der Entwicklung kuinstlerisch-asthetischer

Gestaltungsfahigkeit auf einem Instrument, in Gesang im Bereich Tonsatz oder im Bereich
der Komposition in Verbindung mit der Entwicklung entsprechender technischer
Fertigkeiten sowie entsprechender Repertoirekenntnisse.

Gruppenunterricht (GU) (1-3 SWS) dient der Entwicklung kinstlerisch-asthetischer
Gestaltungsfahigkeit in Verbindung mit der Entwicklung entsprechender technischer
Fertigkeiten und dem Erwerb von Ubetechniken und Probenmethoden im Rahmen des
Ensemblespiels und der Ensembleleitung sowie im analysierenden und interpretierenden
Umgang mit Musik anhand von Aufgaben und Musikbeispielen, mit denen sich die
Studierenden unter Anleitung oder eigenstandig auseinandersetzen.

Ensemblearbeit (ENS) (1-2 SWS) dient dem Erwerb musikalischer Erfahrungen und der
Fahigkeit zum Zusammenspiel sowie gemeinsamen Interpretieren von Musik.

. Proseminare (PS) (1-2 SWS) dienen der Einfihrung in das wissenschaftliche Arbeiten

sowie in die Inhalte und Methoden der musikwissenschaftlichen Disziplinen bzw. der
Musiktheorie, Musikpadagogik und Musikdidaktik. Anhand ausgewahlter Literatur,
geeigneter Musik- bzw. Unterrichtsbeispiele und passender Ubungsaufgaben, die von den
Studierenden unter Anleitung oder eigenstandig bearbeitet und prasentiert werden,
werden Zugange zu bestimmten Themen und Gebieten der Musikwissenschatft,
Musiktheorie, Musikpaddagogik und Musikdidaktik in Diskussionen erschlossen. Es wird
geulbt, begrenzte Themen in einer vorgegebenen Zeit und unter Verwendung relevanter
Quellen zu bearbeiten und ggf. zu présentieren.

Hauptseminare (HS) (2 SWS) sind vertiefende Veranstaltungen. Sie sollen zum
wissenschaftlichen Arbeiten anleiten und dienen der Bearbeitung und Diskussion
weiterfihrender Themen und Problemstellungen der Musikwissenschaft, Musiktheorie,
Musikpadagogik und Musikdidaktik. Diese werden von den Studierenden durch
Anwendung erworbener Sach- und Methodenkenntnisse sowie ggf. kinstlerischer
Techniken in selbstandiger Arbeit an ausgewahlter Literatur und ggf. passenden
Musikbeispielen oder im eigenen empirisch forschenden Lernen angeeignet und in der
Seminardiskussion weiter erschlossen.

§ 10 Schulpraktika

Praktika sind integraler Bestandteil von Lehramtsstudiengéangen. Sie dienen der

Berufsorientierung der Studierenden und der Starkung ihres Bezugs zur Schulpraxis. Im
Rahmen des Studiums sind zwei Schulpraktika zu absolvieren:

1.

2.

(@)

ein semesterbegleitendes fachdidaktisches Praktikum, in der Regel im zweiten Semester,
sowie

ein vierwdchiges fachdidaktisches Block-Praktikum, in der Regel im dritten Semester, an
einer weiterfihrenden Schule, mdglichst in einer Schulform, die dem angestrebten
Lehramt entspricht.

Die Praktika gemaR Absatz 1 werden systematisch mit fachdidaktischen

Lehrveranstaltungen verknupft; sie werden vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Die Be-
treuung in den Schulen erfolgt durch geeignete Lehrkrafte. Hochschulen, Schulen und
Landes- bzw. Studienseminare arbeiten bei der Durchfuhrung der Praktika zusammen.
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(3) Die Bereitstellung der erforderlichen Praktikumsplatze wird vom Zentrum fir
Lehrerbildung der Universitat des Saarlandes gewabhrleistet. Die Studierenden werden den
Schulen durch die Geschéftsstelle des Zentrums fir Lehrerbildung zugewiesen. Die
Hochschule fiir Musik Saar berat das Zentrum fur Lehrerbildung bei der Auswahl der Schulen
und der betreuenden Lehrkréafte.

(4) Die Studierenden haben wahrend der Schulpraktika grundsatzlich an allen Schultagen
des jeweiligen Praktikumszeitraums in der Schule anwesend zu sein. Ausnahmen aus
triftigem Grund bedurfen der Genehmigung der Schulleitung und der Geschéftsstelle des
Zentrums fur Lehrerbildung. Krankheitstage sind durch arztliches Attest zu belegen. Fehlen
Studierende an einem Praktikumstag ohne ausreichende Begriindung oder aus Grunden, die
sie selbst zu vertreten haben, gilt das Praktikum als nicht erfolgreich absolviert. Versaumen
Studierende aus von ihnen nicht zu vertretenden Grinden mehr als 20% der in einem
Praktikum zur Verflgung stehenden Tage, so ist das Praktikum zu wiederholen.
Entsprechendes gilt fur die Prasenzpflicht in den vor- und nachbereitenden bzw.
begleitenden Lehrveranstaltungen.

(5) Das Nahere regelt die Ordnung der Schulpraktika fir die Lehrdmter an
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen vom 01. Oktober 2021 (Amtsbl. I, S. 2316).

§ 11 Studienverlaufspléane und Modulhandbuch

(1) Fir jedes Modul ist eine Modulbeschreibung zu erstellen, aus der alle erforderlichen
Informationen hervorgehen. Diese werden als Modulhandbuch des Studiengangs zur
Verfligung gestellt.

(2) Das Modulhandbuch des Studiengangs Q-Master Musik enthalt:

e die zu studierenden Module und Teilmodule,

e eine Ubersicht tiber die zu absolvierenden Priifungsleistungen und ihre Art der
Bewertung,

e den Umfang der (Teil-)Module in Credit Points und Semesterwochenstunden,

e Modulinhalte sowie Lernziele der einzelnen (Teil-)Module.

(3) Das Studienangebot und der Studienverlauf werden so organisiert, dass die
Studierenden die Mdéglichkeit haben, ihren Studienaufwand Uber die Studienjahre mit einer
durchschnittlichen Studienleistung von ca. 60 CP pro Jahr zu verteilen. Studienverlaufsplane
im fachspezifischen Anhang zu dieser Studienordnung bilden exemplarische Studienverlaufe
aller Q-Master-Varianten ab.

§ 12 Studienberatung

(1) Die studienorientierte und begleitende Beratung im Studiengang Q-Master Musik
erfolgt durch die zustédndigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Fachbereichs
Il ,Reflexion und Vermittlung®. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Hochschule fur
Musik Saar ausgewiesen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten die Studierenden vor
allem in fachspezifischen Fragen der Bewerbung, der Studieninhalte, des Studienaufbaus
und der Studienanforderungen. Dartber hinaus stehen alle Lehrenden in ihren
Sprechstunden fir Fragen zur Studiengestaltung zur Verfligung.

(2) Die Studienberatung in studien- und prifungsorganisatorischen Fragen erfolgt tber
das Studierendensekretariat der Hochschule fir Musik Saar.

(3) Bei personlichen studienbedingten oder sonstigen Schwierigkeiten berat die
Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerks Saarland.
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(4) Bei lehramtsspezifischen Fragen (z.B. grundlegende Informationen zum
Lehramtsstudium, Pflichtpraktika im Rahmen des Studiums, didaktisch-methodische
Beratung, Fragen des Ubergangs ins Referendariat etc.) kann die Geschéaftsstelle des
Zentrums fir Lehrerbildung der Universitat des Saarlandes kontaktiert werden.

8 13 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der Hochschulen des
Saarlandes in Kratft.

Saarbricken, den 02. Oktober 2025

gez. Hans Peter Hofmann

Rektor der Hochschule fur Musik (HfM) Saar
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Fachspezifischer Anhang zur Studienordnung

fur den Quereinstiegsmaster Lehramt Musik
(Q-Master Musik, 120 ECTS-Punkte)

in den Versionen

Quereinstiegsmaster Musik 1: Basis B.Mus. Kiinstlerisches Profil
Quereinstiegsmaster Musik 2: Basis B.Mus. Kinstlerisch-péadagogisches Profil
Quereinstiegsmaster Musik 3: Basis B.Mus. Elementare Musikpadagogik
Quereinstiegsmaster Musik 4: Basis B.Mus. Kirchenmusik

Quereinstiegsmaster Musik 5: Basis B.A. Musikwissenschaft/Musikmanagement

1. Studiengangsportrat

Der Quereinstiegsmaster Lehramt Musik (im Folgenden: Q-Master Musik) setzt ein
abgeschlossenes Bachelorstudium in einem fachlich einschlagigen nichtlehramtsbezogenen
Studiengang voraus. Im Q-Master wird auf die fachlichen Kenntnisse des Bachelorstudiums
aufgebaut.

Er qualifiziert fir das Lehramt an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien und eréffnet den Ab-
solventinnen und Absolventen den Zugang zum Vorbereitungsdienst (Referendariat) und dem
zweiten Staatsexamen sowie daran anknipfend zum Schuldienst im Saarland und den
Ublichen Aufstiegschancen. Der Q-Master Musik ist ein Ergénzungsstudiengang, der
Studierenden mit unterschiedlichen Bildungsbiografien offensteht. Aus diesem Grund muss
nicht jedes Modul von jeder oder jedem Studierenden belegt werden und es sind — je nach
Vorerfahrung — in den einzelnen Modulen unterschiedlich viele Teilmodule (TM) zu belegen.
Die zu absolvierenden Studienleistungen werden in einem Lernagreement festgelegt, welches
vor Beginn des Studiums individuell zwischen Studierenden und Studiengangsleitung
vereinbart wird.

2. Leitbild fur die Ausbildung von Musiklehrerinnen und Musiklehrern — Bildungsziele
des Studiengangs

Musik als Bildungsauftrag

Musik ist eine universelle Sprache, die Menschen verbindet, inspiriert und bereichert. Eine
vielfaltige und sich stetig wandelnde Gesellschaft bietet einzigartige Chancen, musikalisches
Lernen fur alle Schilerinnen und Schuler spannend und bereichernd zu gestalten. Der Musik-
unterricht in der Schule Gbernimmt eine Schllisselrolle bei der Vermittlung von Kreativitét,
kultureller Teilhabe und asthetischer Bildung.

Ziel unserer Ausbildung ist es, engagierte Musikpddagoginnen und -péadagogen zu
gualifizieren, die mit Leidenschaft, Fachkompetenz und Reflexionsfahigkeit ihre Schilerinnen
und Schiler auf ihrem musikalischen Bildungsweg begleiten, ihre Potenziale férdern und sie
zur aktiven Mitgestaltung des kulturellen Lebens beféahigen.

Rolle und Aufgaben der Musiklehrkrafte

Musiklehrerinnen und Musiklehrer gestalten gezielt Erfahrungssituationen, in denen
musikbezogenes Lernen stattfindet und musikalische Kompetenzen entwickelt werden. Sie
sind Expertinnen und Experten fur die planvolle Inszenierung solcher Lern- und
Handlungsraume.

Zu ihren musikpadagogischen Aufgaben in der Schule gehdren

e die Durchfiihrung des Musikunterrichts,
e die facherUbergreifende Zusammenarbeit,
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e die Betreuung und Leitung musikalischer Arbeitsgemeinschaften (z.B. Chor, Big-Band,
Orchester oder Musical-AG) sowie

e die Kooperation mit aulerschulischen Tragern musikalischer Bildungsangebote (z.B.
Musikschulen).

Qualifikationen und Fahigkeiten

Musiklehrerinnen und Musiklehrer sind aufgrund ihrer eigenen kunstlerischen,
musikwissenschaftlichen, musikdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Ausbildung in
der Lage, musikpadagogische Angebote in der Schule so zu organisieren und zu gestalten,
dass mdglichst vielen Schilerinnen und Schilern ein mdglichst weitgehender Zugang zu
musikalischer Bildung eréffnet wird und sie zu selbstbestimmter Teilhabe am Musikleben und
zur Mitgestaltung desselben befahigt werden.

e Freude an Musik und Vermittlungskompetenz: Musiklehrerinnen und Musiklehrer
wecken Neugier und férdern die Begeisterung der Schilerinnen und Schiler fur Musik.
Mit EinfGhlungsvermdgen und Kommunikationsfahigkeit schaffen sie inspirierende
Lernraume fur emotionale Erfahrungen und reflektierte Auseinandersetzung mit Musik.

o Kulturelle Vielfalt und asthetische Kompetenz: Musiklehrerinnen und Musiklehrer sind
offen fiir die Musik verschiedenster Kulturen und erméglichen Begegnungen mit eigenen
und fremden musikalischen Welten. Mit ihrer asthetischen Kompetenz regen sie ihre
Schulerinnen und Schuler zu sensibler und differenzierter Wahrnehmung, kinstlerisch-
kreativem Gestalten und Erfinden und kritischem Denken tber Musik an.

e Wissenschaftliche Fundierung: Durch ihre musikwissenschaftlichen Kenntnisse und
Fahigkeiten konnen Musiklehrerinnen und Musiklehrer Unterrichtsmaterialien,
Medienangebote und wissenschaftliche Publikationen nutzen, beurteilen und sich immer
wieder neue Themenfelder fir den Unterricht erarbeiten. Mit ihrem fundierten Wissen
und ihren praktischen Kompetenzen im Bereich der Musiktheorie unterstltzen sie die
Schulerinnen und Schiler in der reflektierenden Auseinandersetzung mit Musik sowie in
der eigenen Gestaltung von Musik. Die Lehrerinnen und Lehrer erstellen geeignete
Arrangements und Spielmodelle firr die musikpraktische Arbeit in der Schule.

Padagogisches Handeln und Weiterentwicklung

Musiklehrerinnen und Musiklehrer verfigen tber ein Repertoire an Unterrichtsmethoden und
reflektieren ihr padagogisches Handeln auf Basis musikpddagogischer Forschung und sind in
der Lage, ihren Fachunterricht sowie andere Gelegenheiten schulischen Musiklernens effektiv
und an den Schulerinnen und Schuilern orientiert vorzubereiten, klar zu strukturieren, flexibel
durchzufiihren und gewinnbringend auszuwerten.

Sie sind bereit, sich ihr Berufsleben lang fortzubilden und setzen sich mit den kulturellen,
medialen und technischen Entwicklungen im Musikleben auseinander, um stets auf dem
aktuellen Stand der Musikpadagogik zu bleiben.

3. Qualifikationsziele des Studiengangs

Getragen durch das Leitbild, entwickeln und vertiefen die Studierenden folgende
Kompetenzen:

Ubergreifende Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen

e verknupfen ihre kinstlerisch-asthetischen, ihre theoretisch-wissenschaftlichen und ihre
padagogischen Kompetenzen in Orientierung am musikpadagogischen Berufsfeld
Schule miteinander,

e agieren kooperativ und sind fahig zur Selbstreflexion sowie zur Teamarbeit,

e verflgen Uber die Fahigkeiten und Fertigkeiten, die Haltungen und das
Selbstverstandnis fur eine eigene kunstlerische Praxis, die fur eine musikpadagogisch
orientierte Initiierung, Begleitung und Férderung kunstlerischer Musikpraxen an Schulen
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innerhalb und aulerhalb des Musikunterrichts erforderlich sind,

verfugen Uber allgemeine und fachspezifische Methoden zum selbstéandigen Erwerb von
Kenntnissen und Fahigkeiten, Uber die gesicherten kilnstlerisch-technischen
Fertigkeiten, Uber fachspezifische Lernstrategien und das erforderliche
Orientierungswissen, um sich ihr Berufsleben lang musikpadagogisch weiterbilden und
insbesondere Veranderungen im Musikleben und in der musikalischen Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen sowie Entwicklungen im Bereich von Musikmedien in ihrer
Berufspraxis berticksichtigen zu kénnen,

verfiugen uber fortgeschrittene technische Fertigkeiten und kunstlerisch-asthetische
Gestaltungsfahigkeit auf einem Instrument und im Gesang sowie Uber entsprechende
Repertoirekenntnisse,

besitzen und nutzen kiinstlerisch-praktische Erfahrungen im Umgang mit der eigenen
Stimme und Uber Kenntnisse in Stimmbildung und Stimmphysiologie besonders in
Bezug auf die Kinder- und Jugendstimme,

verfligen Uber fortgeschrittene kinstlerische Fahigkeiten und Fertigkeiten im
Schulpraktischen Klavierspiel in verschiedenen Stilrichtungen einschlieBlich des
Bereichs der populdren Musik, insbesondere zur angemessenen Gestaltung von
Liedbegleitungen.

Kinstlerisch-asthetische Kompetenzen

Die Absolventinnen und Absolventen

gestalten gebundene und freie Improvisationen, leiten Gruppenimprovisationen an und
vermitteln grundlegende schulpraktisch relevante Erfahrungen mit Rhythmik, Bewegung
und Tanz,

verfigen uUber breite klnstlerisch-praktische Erfahrung durch die Teilnahme an
unterschiedlichen, insbesondere schultypischen Vokal- und Instrumentalensembles
sowie Uber fortgeschrittene Fahigkeiten in der Leitung von insbesondere schultypischen
Ensembles verschiedener Stilrichtungen und mit unterschiedlicher Besetzung,

verfigen Uber fortgeschrittene, an musikalischen Praxissituationen orientierte
Fahigkeiten zum differenzierten analytischen und verstehenden Héren,

nutzen ihre fortgeschrittenen Fahigkeiten zum Schreiben von Arrangements und
kleineren Kompositionen auch im Bereich popularmusikalischer Stile flr schultypische
Vokal- und Instrumentalensembles und sind dabei in der Lage, die Moglichkeiten neuer
Medien zu nutzen.

Gestalten asthetische Erfahrungsraume in allen Schulstufen und in den verschiedensten
Situationen musikalischer Praxis,

sind fahig zur Planung und kinstlerischen Leitung schulischer Musikveranstaltungen
auch in Kooperation mit auflerschulischen Partnern, mit denen ein Beitrag zum
Musikleben und zur Schulkultur geleistet werden kann,

sind in der Lage, Schilerinnen und Schiler gemaf ihren Interessen und Begabungen
auch Uber den Musikunterricht hinaus durch schulische Ensembleangebote und
Kooperationen mit au3erschulischen Kulturtragern individuell zu férdern.
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Theoretisch-wissenschaftliche Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen

o verflgen Uber vertiefte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Harmonielehre und
Formenlehre sowie Uber entwickelte Fahigkeiten im Tonsatz in musikalischen Stilistiken
verschiedener Epochen,

e besitzen ein fundiertes Orientierungswissen im Hinblick auf die abendlandische
Musikgeschichte, das sie in die Lage versetzt, sich in der schulischen
Unterrichtsvorbereitung fur alle Schulstufen selbstandig spezielle Themengebiete der
Musikwissenschaft anzueignen,

e haben Kenntnisse von und Horerfahrungen mit der Musik unterschiedlicher Epochen
und Kulturen und sind in der Lage, Musik als kulturelles und gesellschaftliches Pha-
nomen zu erklaren,

e beherrschen zentrale Arbeitstechniken und Methoden der historischen
Musikwissenschaft; erhalten einen Einblick in die Musikethnologie und die
Popularmusikforschung,

e sind in der Lage, Musik selbstandig zu analysieren und sprachlich zu interpretieren.

Padagogische Kompetenzen
Die Absolventinnen und Absolventen

e verflgen Uber wissenschaftlich fundierte Kenntnisse musikpadagogischer Theorien und
Konzepte sowie die Fahigkeit, diese mit Blick auf Bildungsprozesse kritisch zu
analysieren und zu reflektieren,

e Dbesitzen die Kompetenz, musikdidaktische Fragestellungen theorie- und
forschungsbezogen zu bearbeiten und dabei Erkenntnisse aus der Forschung sowie aus
eigenstandigen Lehrplananalysen einzuordnen und zu bewerten,

o verflgen Uber die Fahigkeit, Unterrichte im Fach Musik unter didaktischen und
curricularen Gesichtspunkten zu planen, Reflexionen erster angeleiteter Erfahrungen
koénnen sie in die Planung einflieRen lassen,

e Dbesitzen ein Grundverstéandnis zentraler Herausforderungen musikpddagogischen
Handelns in schulischen Kontexten (z.B. Leistungsbewertung, Motivation, Heterogenitat,
Inklusion) sowie die Fahigkeit zur Analyse dieser Herausforderungen aus
bildungswissenschaftlicher Perspektive.

4. Einordnung des Q-Masters in den Hochschulqualifikationsrahmen (HQR)

Der Hochschulqualifikationsrahmen (HQR) ist ein zentraler Referenzrahmen fur die
Strukturierung akademischer Abschliisse in Deutschland. Er definiert die zu erreichenden
Qualifikationsniveaus fir Bachelor-, Master- und Promotionsstudiengénge. Er orientiert sich
an den Vorgaben des Européischen Qualifikationsrahmens (EQR) und ist mit dem Deutschen
Qualifikationsrahnmen (DQR)®, der als Instrument zur Einordnung der Qualifikationen des
deutschen Bildungssystems dient, kompatibel.

Im Zentrum samtlicher Qualifikationsrahmen stehen Kompetenzen, Uuber die die
Absolventinnen und Absolventen mit Abschluss ihres Studiums verfligen sollen. Kompetenzen
umfassen die vorhandenen und erlernbaren kognitiven Fahig- und Fertigkeiten, die fur die
Bewaltigung bestimmter Probleme notwendig sind. Dabei schlieRen sie die damit verbundenen
handlungsleitenden, zielgerichteten und sozialen Fahigkeiten ein, die es einer Person
ermoglichen, diese Losungsstrategien verantwortungsbewusst an unterschiedliche
Situationen anzupassen und anzuwenden.®

Die im DQR unterschiedenen vier Subkategorien Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und

5 Infos zum Deutschen Qualifikationsrahmen: https://www.dgr.de

6 Vgl. Weinert, Franz E. (Hg.) (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen — eine umstrittene
Selbstverstandlichkeit. In: ders. (2014): Leistungsmessungen in Schulen. 3.Aufl. Weinheim: Beltz. S 17-32, hier S.
27f.
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Selbstéandigkeit lassen sich problemlos auf das Kompetenzmodell des HQR anlegen, was sich
ebenfalls in vier Dimensionen gliedert:

KOMPETENZMODELL HQR

Wissen

‘ .
Sozialkompetenz ‘ '

Abbildung 1: Kompetenzmodell HQR (aus: Bartosch (2021) S. 44)7 mit eig. Ergéanzungen

Fertigkeiten

Selbstandigkeit

Der Studiengang Q-Master deckt diese Kompetenzen in seinen Modulen und Lehrinhalten
folgendermalfien ab:
e Wissen und Verstehen / Wissen
abgedeckt in Modulen: 05, 06, 07, 08, 09
¢ Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen / Fertigkeiten
abgedeckt in Modulen: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09
¢  Kommunikation und Kooperation / Sozialkompetenz
abgedeckt in Modulen: 03, 04, 05, 08, 09
o Wissenschaftliches Selbstverstandnis/Professionalitat / Selbstandigkeit
abgedeckt in Modulen: 05, 06, 07, 08, 09

5. Art und Umfang der Modulprifungen (Prufungsformate)

(1) Schriftliche Priufungsleistungen umfassen Klausuren, regelméRig bearbeitete und
kumulierte Hausaufgaben bzw. Essays, Hausarbeiten, Arrangement- und Tonsatzmappen,
Unterrichtsbeobachtungen, Stundenkonzeptionen und Praktikumsberichte. Bei schriftlichen
Gruppenarbeiten missen die jeweiligen Leistungen der einzelnen Kandidatinnen bzw.
Kandidaten erkennbar sein und eigenstandig bewertet werden kénnen. Klausuren dauern in
der Regel zwischen 60 und 180 Minuten. Spatestens in der letzten Seminarsitzung eines
(Teil-)Moduls vereinbart die oder der Studierende mit der Dozentin oder dem Dozenten ein
Thema fur eine Seminararbeit, die binnen einer Frist von vier Monaten nach Ende des
Seminars abzugeben ist.

(2) Muindliche Prufungsleistungen umfassen Referate, Vortrage/Prasentationen,
Kolloquien und mundliche Prifungen zwischen 10-30 Minuten Dauer.

(3) Kunstlerisch-praktische Prifungsleistungen umfassen instrumentale und vokale
Vortrage und Prasentationen (solistisch, begleitend, kammermusikalisch oder in einem
Ensemble), die Leitung von Proben und Konzerten sowie die Anleitung von Improvisationen
bzw. die Realisation von Arrangements und Kompositionen zwischen 10-30 Minuten Dauer.

7 Bartosch, U. et al.: Weiterentwicklung und Restrukturierung des QR fiir deutsche Hochschulabschliisse. In: HRK
(Hg.) (2021): Der deutsche Hochschulqualifikationsrahmen — Theorie und Praxis (Beitrage zur Hochschulpolitik
1/2021). Bonn. S.37-66, hier: S. 44.
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Bei musikpraktischen Vortragen in einem Ensemble muissen die jeweiligen Leistungen der
einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten erkennbar sein und eigenstandig bewertet werden
konnen.

(4) In besonderen Fallen kénnen auch andere Formen der Leistungskontrolle festgelegt
werden.

(5) Die Prufungsanforderungen missen so gewahlt werden, dass die zur Bearbeitung
vorgesehene Zeit eingehalten werden kann.

(6) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die nicht mit einer Prifung abgeschlossen
werden, wird durch eine Anwesenheitskontrolle mit Dokumentation (Testat) nachgewiesen.

6. Theoretischer Wahlbereich

Das Modul ,Theoretischer Wahlbereich“ bietet den Studierenden die Moéglichkeit, ihr Studium
auch nach individuellen Interessen und zukuinftigen beruflichen Anforderungen zu gestalten.
Die Studierenden kénnen ihr Fachwissen inhaltlich vertiefen oder interdisziplinar erweitern und
so neue Perspektiven auf ihr Unterrichtsfach gewinnen und diese kritisch hinterfragen.
Darlber hinaus starkt das Wahlmodul die Selbstandigkeit und Eigenverantwortung der
Studierenden, indem es zur bewussten Gestaltung des eigenen Lernwegs anregt.

Mdgliche Veranstaltungen, die im Rahmen des Wahlmoduls belegt werden kénnen, sind
beispielsweise:

Kompositionstechniken Neuer Musik (Ubung)

Didaktik Neuer und Experimenteller Musik (Proseminar)

Musikpadagogische Forschung (Hauptseminar)

Die Lehrveranstaltungen sind im Online-Vorlesungsverzeichnis zu finden, ebenso die
Anmeldeformalitaten. Um das Wahlmodul erfolgreich abzuschlieRen und CP zu erhalten, ist
der regelméRige Besuch der Lehrveranstaltungen durch ein Testat (Teilnahmebescheinigung)
nachzuweisen, das im Prifungssekretariat einzureichen ist.
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7. Exemplarische Studienverlaufsplane

Q-Master 1
CP Total
205
305
Lehren und Lernen | 2 2
Radersry st Kars ! | iingawisasrachafvichis Grundiagen 2 | 2
Péd.-psych. 10
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (V) 3 2
Intervention
Wahlpflichtmodul | Wahlpflichtmodul 3 2
185
2 305
Persdnlichkeitsentw. |Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung | (V) 3 2
u. Erziehung | Personlichkei wicklung und Erziehung | (S) 3 2
Péd.-psych. 12
Diagnostik u. Pad. isch-psychologische Diagnostik und Intervention (S) 3 2
Intervention
Lehren und Lernen Il |Lehren und Lernen |1 3 2
19
3 30
Planung, Durchfiihrung und Analyse von Untericht (S)
Persinlichkei wicklung und Erziehung 11 (V) 11
Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung Il (S)
22
4 Abschl rbeit M beit 16 2
Schulqualitdt,  |5chyiqualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (V) 3
Qualitét: vickl. u. 7
-~ g in Schulen |Sch Iqualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (S) 4 2
Summe:| 120

Bildungswissenschaft (Universitat des Saarlandes)
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Semester |Modul Teilmodul / Lehrveranstaltung CP | SWS CP Total
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
R e ey Chaorleitung/Studiochor 1,5 3
Ensembleleitung/Studioorchester 1 2
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 5 8 195
P . Einfihrung in die Musikpadagogik 2 2 ’
Musikpddagogik
8™ [Musikdidaktik 2 | 2
1 Musikwissenschaft |Einfiihrung in die Musikwissenschaft 2 2 | 595
Wahlbereich Theoretischer Wahlbereich (1von 2) 2 2 ’
Lehren und Lernen | 2 2
Lehren und Lernen | |— = =
Bildungswissenschaftliche Grundlagen 2 2
P3d.-psych. 10
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (V) 3 2
Intervention
Wahlpflichtmodul |Wahlpflichtmodul 3 2
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
R e ey Chaorleitung/Studiochor 1,5 3
Ensembleleitung/Studioorchester 1 2
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 2 3 19,5
Musikpddagogik |Musikpddagogische Forschung (HS) 4 2
Musikwissenschaft |Musikwissenschaft (HS) 4 2
’ _ >
Personlichkeitsentw. |Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung I V) 3 2
u. Erziehung | Persénlichkeitsentwicklung und Erziehung | (S) 3 2
P3d.-psych. o
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (S) 3 2
Intervention
Lehren und Lernen Il |Lehren und Lernen 11 (V) 3 2
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Ensembleleitung  |Chorleitung/Studiochor bzw. Ensembleleitung/Studioorchester (je nach Schwerpunkt) 2 2
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 2 2 19
Musikpddagogik |Musikpddagogisches Projekt mit Begleits ! !

3 Wahlbereich Theoretischer Wahlbereich (2 von 2) 2 2 £l
Lehren und Lernen Il |Planung, Durchfihrung und Analyse von Untericht (S) ! 2
Personlichkeitsentw. |Perstnlichkeitsentwicklung und Erziehung 11 (V) 3 1 11

u. Erziehung Il Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung Il (S) 4 2
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Ensembleleitung |Chorleitung/Studiochor bzw. Ensembleleitung/Studioorchester (je nach Schwerpunkt) 2 2 22
. | Praktikum2  [NachbereitungsseminarzumSchulpraktikum2  [a[a2 ] |
Abschlussarbeit  |Masterarbeit 16 0
Schulqualitdt,  |schulgualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (V) 3 2
Qualitdtsentwickl. u. 7
-sicherung in Schulen Schulqualitat, Qualitdtsentwicklung und -sicherung in Schulen (5) 4 2
Summe:| 120

Musik und Musikwissenschaft

Musikdidaktik, Musikpadagogik

Bildungswissenschaft (Universitit des Saarlandes)
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Semester |Modul Teilmodul / Lehrveranstaltung CP | SWS CP Total
Kiinstler. NE Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Ensembleleitung Chorleltung,f’studlocho_r 1,5 3
Ensembleleitung/Studioorchester 1 2
kt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 5 8 195
_— . Einfilhrung in die Musikp&dagogik 2 2 ’
Musikpddagogik
et 08 [Musikdidaktik 2 | 2
1 ikwi haft |Einfihrung in die Musikwissenschaft 2 2 295
Wahlbereich Theoretischer Wahlbereich (1von 2) 2 2 '
Lehren und Lernen | Lt_ahren unc_i Lernen | =
Bildungswissenschaftliche Grundlagen
P3d.-psych. 10
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (V) 3 2
Intervention
Wahlpflichtmodul |Wahlpflichtmodul 3 2
Kiinstler. NE Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Ensembleleitung Chorleltung,f’studlocho_r 1,5 3
Ensembleleitung/Studioorchester 1 2
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 3 5 18,5
Musikpddagogik |Musikpddagogische Forschung (HS) ! 2
Musikwissenschaft |Musikwissenschaft (PS) 2 2
i _ 2
Persdinlichkeitsentw. |Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung I (V) 3 2
u. Erziehung | Persénlichkeitsentwicklung und Erziehung | {S) 2
P3d.-psych. 12
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (S) 3 2
Intervention
Lehren und Lernen Il (Lehren und Lernen Il (V) 3 2
Kiinstler. NE Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Ensembleleitung |Chorleitung/Studiochor bzw. Ensembleleitung/Studioorchester (je nach Schwerpunkt) 2 2
kt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 3 ! 20
ikwi haft |Musikwissenschaft (HS) ! 2
3 Wabhlbereich Thearetischer Wahlbereich (2 von 2) 2 2 31
Lehren und Lernen Il |Planung, Durchfiihrung und Analyse von Untericht (S) 4 2
Persdnlichkeitsentw. |Personlichkeitsentwicklung und Erziehung 11 (V) 3 1 11
u. Erziehung Il Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung 11 (S) 4 2
Kiinstler. NE Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Ensembleleitung  |Chorleitung/Studiochor bzw. Ensembleleitung/Studioorchester (je nach Schwerpunkt) 2 2 22
, | Praktikum2  [NachbereitungsseminarzumSchulpraktikum2  [a[a2 ]
Abschlussarbeit  |Masterarbeit 16 0
Schulqualitat, Schulqualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (V) 3 2
Qualitdtsentwickl. u. 7
-sicherung in Schulen Schulgualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (S} ! 2
Summe:| 120

Musik und Musikwissenschaft

Musikdidaktik, Musikpadagogik

Bildungswissenschaft (Universitit des Saarlandes)
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Q-Master 4
Semester |Modul Teilmodul / Lehrveranstaltung CP | SWS CP Total
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 |05
o z 1 0,5
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernag t bart) 6 10
P . Einfhrung in die Musikpadagogik 2 2
Musikpéddagogik 20
8™ |Musikdidaktik 2 | 2
Musikwissenschaft |Einfilhrung in die Musikwissenschaft 2 2
1 Wahlbereich Theoretischer Wahlbereich 4 4 30
Lehren und Lernen | 2 2
Lehren und Lernen | — - -
Bildungswissenschaftliche Grundlagen 2 2
Pad.-psych. 10
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (V) 3 2
Intervention
Wahlpflichtmodul |Wahlpflichtmodul 3 2
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 |05
Gesang 1 0,5
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 2 3
Musikpadagogik Psyc_hol_(_)gischt? und soziologische Aspekte des Musiklernens [HS) ! 2 17
Musikpadagogische Forschung (HS) 4 2
2 _ 23
Persinlichkeitsentw. |Persénlichkeitsentwicklung und Erziehung | (V) 3 2
u. Erziehung | Perstinlichkeitsentwicklung und Erziehung 1 (S) 3 2
P3d.-psych. 12
Diagnostik u. Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (S) 3 2
Intervention
Lehren und Lernen Il (Lehren und Lernen 11 {V) 3 2
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 05
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) 2 2
Musikpddagogik |Musikpddagogisches Projekt mit Begleitseminar 4 4 19
3 Musikwissenschaft |Musikwissenschaft [HS) L] 2 30
Lehren und Lernen Il |Planung, Durchfihrung und Analyse von Untericht (S) 4 2
Persinlichkeitsentw. |Persénlichkeitsentwicklung und Erziehung 11 (V) 3 1 11
u. Erziehung Il Persénlichkeitsentwicklung und Erziehung 11 (S) 4 2
Kiinstler. NF Schulpraktisches Klavierspiel 1 0,5
Gesang 1 0,5
Interakt. Praxis Interaktive Praxis (Zu belegende Teilmodule werden im Lernagreement vereinbart) ! 6 24
o | Praktikum2  [Nachbereitungsseminar zumSchulprektikem2 T2 [a2]
Abschlussarbeit Masterarbeit 16 0
Schulqualitdt, Schulqualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (V) 3 2
Qualitdtsentwickl. u. 7
-sicherung in Schulen |Schulgualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (s) 4 2
Summe:| 120

Musik und Musikwissenschaft

Musikdidaktik, Musikpadagogik

Bildungswissenschaft (Universitat des Saarlandes)
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Q-Master 5
CP Total
18,5
28,5
Lehren und Lernen |
Bildungswissenschaftliche Grundlags 2
m;‘.’:m’ ch- m'"_, nostik Pédagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (V) 3 2 10
Wahlpflichtmodul | Wahlpflichtmodul 3 2
18,5
2 30,5
Persénlichkeitsentw. u. |Persénlichkei icklung und Erziehung | (V) 3 2
Erziehung | Persdnlichkei icklung und Erziehung | (S) 3 2
.~psych. Diagnosti 12
mu.‘ . N . Padagogisch-psychologische Diagnostik und Intervention (S) 3 2
Lehren und Lernen Il |Lehren und Lernen Il (V 3 2

18
29

Planung, Durchfiihrung und Analyse von Untericht (S)
Perstinlichkei icklung und Erziehung Il (V) 11
Persdnlichkeitsentwicklung und Erziehung Il (S)

25

32

Abschl bei Masterarbeit 16

Schulqualitst, |schylqualitat, Qualitatsentwicklung und -sicherung in Schulen (V) 3
Qualitatsentwickl. u. 7
-sicherung in Schul Schulgualitat, Qualitat: icklung und -sicherung in Schulen (5) 4 2

Bildungswi haft (Universit&t des Saarlandes)

Im Q-Master 5 missen je nach Entscheidung der Zulassungskommission weitere Module
absolviert werden (vgl. 8 3 Abs. 8 der Verordnung tber den Zugang und die Eignungsprifung
als besondere Zugangsvoraussetzung zum Studium an der Hochschule fir Musik Saar und
an der Hochschule der bildenden Kinste Saar fur die Masterstudiengange
Quereinstiegsmaster Lehramt). Das Studium verlangert sich ggf. um bis zu zwei Semester.
Eine Anrechnung aul3erhochschulisch erworbener Kompetenzen ist nach der Immatrikulation
auf Antrag mdoglich (vgl. 8 15 Abs. 5 der Prufungsordnung fir dem Studiengang
Quereinstiegsmaster Lehramt Musik).
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8. Modulbeschreibungen

Modul Nr. 01 Abk.

Kinstlerisches Hauptfach Q KHF Q

Instrument, Gesang, Schulpraktisches Klavierspiel

Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte
1.-4. Semester 4 Semester durchgehend 4 12

Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul im Studiengang Q-Master Musik 5

Teilnahmevoraussetzungen Bestandene Eignungsprifung fur das entsprechende Hauptfach,

Zulassung zum Studiengang
Leistungskontrollen / Prifungen Kinstlerisch-praktischer Vortrag (20 Min.), (b)

(Voraussetzungen fur die Vergabe
von ECTS-Punkten)

Teilmodule / Lehr-/Lernformen / Einzelunterricht (EU): 4 x 1 SWS (1 SWS/Sem.),

SWS/CP 3 CP/Sem

Arbeitsaufwand 360 Std., davon 60 Std. Présenzzeiten; 300 Std. Selbststudium
und Prifungsvorbereitung

Modulnote Die Modulnote entspricht der Prifungsnote. Die Note der oben
genannten Prifung entspricht 1/12 der Gesamtnote im Q-Master
Musik 5

Lernziele / Kompetenzen

Die Studierenden

e entwickeln technische und kinstlerische Fahigkeiten im jeweils gewahlten Hauptfach weiter,
e erweitern und verstetigen ihre Repertoirekenntnisse,

e interpretieren ihr Repertoire auf angemessenem kiinstlerischem Niveau,

e wenden effektive Ubemethoden an,

o reflektieren und begrinden ihre interpretatorischen Entscheidungen im Kontext verschiedener
Epochen, Stile und Genres.

Inhalte
e Instrumental- oder gesangstechnische Ubungen
e Interpretatorische Auseinandersetzung mit exemplarischen Instrumental- bzw. Vokalwerken

Weitere Informationen

Die Unterrichtszuteilung erfolgt durch die Hochschule fir Musik Saar.

Die Anmeldung zur Prufung erfolgt fristgerecht beim Prifungsamt der Hochschule fur Musik Saar. Die
Meldefristen zur Prifung im kinstlerischen Hauptfach sind einzuhalten (01.02. fur Prifung im
Sommersemester, 01.07. fur Prifung im Wintersemester).
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Modul Nr. 02 Abk.
Kinstlerische Nebenfacher Q KNF Q
Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte

1.-4. Semester 4 Semester durchgehend 4 8
Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in den Studiengéangen

e Q-Master Musik 1
Q-Master Musik 2
Q-Master Musik 3
Q-Master Musik 4
Q-Master Musik 5

Teilnahmevoraussetzungen Bestandene Eignungsprifung fur das entsprechende Hauptfach,
Zulassung zum Studiengang

Leistungskontrollen / Prafungen TM 1 + 2: praktische Prufung (30 Min.) (b)
(Voraussetzungen fur die Vergabe
von ECTS-Punkten)

Teilmodule / Lehr-/Lernformen / TM + Lehr-/Lernform SWS CP

SWS/CP TM 1: Schulpraktisches Klavierspiel EU |4 x 0,5 SWS |4 CP
TM 2: Gesang EU 4x05SWS M4 CP

Arbeitsaufwand 240 Std., davon 60 Std. Prasenzzeiten; 180 Std. Selbststudium und
Prifungsvorbereitung

Modulnote Die Modulnote entspricht der Prifungsnote. Die Modulnote

entspricht 1/12 der Gesamtnote fur den Q-Master Musik 1 bis 3 und
5, im Q-Master Musik 4 entspricht die Modulnote 2/12 der
Gesamtnote.

Lernziele / Kompetenzen in beiden Teilmodulen

Die Studierenden

o entwickeln grundlegende technische und kiinstlerische Fahigkeiten in den einzelnen Fachern,

¢ erweitern und verstetigen ihre Repertoirekenntnisse,

e interpretieren ihr Repertoire auf angemessenem kiinstlerischem Niveau,

e wenden effektive Ubemethoden an,

o reflektieren und begrinden ihre interpretatorischen Entscheidungen im Kontext verschiedener
Epochen, Stile und Genres,

e erwerben praxisrelevante Fahigkeiten, u.a. Kadenzspiel, Techniken der gebunden und freien
Liedbegleitung sowie Vom-Blatt-Spiel und situationsbezogene Klavierimprovisation auch in
Kombination mit Gesang)

Inhalt

e Instrumental- bzw. gesangstechnische Ubungen

e interpretatorische Auseinandersetzung mit exemplarischen Instrumental- bzw. Vokalwerken

o Kadenz- und Partiturspiel

e im Teilmodul Schulpraktisches Klavierspiel werden verschiedene Formen angewandten und
situationshezogenen Klavierspiels in schulischen Kontexten thematisiert und trainiert.

Weitere Informationen

Die Unterrichtszuteilung erfolgt durch die Hochschule fir Musik Saar.

Sind die Facher Gesang und Schulpraktisches Klavierspiel bereits als Teil des vorgéangigen
Bachelorstudiums abgepruft, werden die beiden Teilmodule durch Bandarbeit, Schulpraktisches Gitarren-
spiel, Streicher-/Blaserklasse oder Ensembletétigkeit ersetzt. Entsprechende Regelungen sind im Lern-
agreement festzuhalten.

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch eine Prifung zugewiesen. Die detaillierten
Anforderungen fur die Vergabe von Leistungspunkten bezuglich der Anwesenheit und der
Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu legen.

Prifungstermin und Prifungsort wird von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten
bekanntgegeben. Die Anmeldung erfolgt direkt bei der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten.
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Modul Nr. 03 Abk.

Ensembleleitung Q ENS Q

Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte
1.-4. Semester 4 Semester Jahrlich (ab WiSe) 14 - 16 9

Zuordnung zum Curriculum

Pflichtmodul in den Studiengéngen
Q-Master Musik 1
e Q-Master Musik 2
e Q-Master Musik 3
e (Q-Master Musik 5

Teilnahmevoraussetzungen

Leistungskontrollen / Prifungen
(Voraussetzungen fir die
Vergabe von ECTS-Punkten)

Prufung im schwerpunktmaRig belegten TM:
eine Ensembleprobenleitung (kinstlerisch-praktische Priifung) mit
abschlieBendem Durchlauf eines Stiickes (20 Min.), (b)

Wenn TM 1 2 Semester lang belegt wird,
wird TM 2 4 Semester belegt und umgekehrt.

TM + Lehr-/Lernform SWS CP

Teilmodule / Lehr-/Lernformen /
SWS/CP

TM 1: Chorleitung/ Studiochor 2 bzw. 4 x 3 SWS |3 bzw. 7 CP
GU, ENS

TM 2: Ensembleleitung/
Studioorchester GU, ENS

4 bzw. 2 X 2 SWS |6 bzw. 2 CP

Arbeitsaufwand

270 Std., davon 210 - 240 Std. Prasenzzeiten; 60 - 30 Std.
Selbststudium und Prifungsvorbereitung

Modulnote

Die Modulnote entspricht der Prufungsnote. Die Modulnote
entspricht 1/12 der Gesamtnote in den Q-Master-Studiengangen
Musik 1 bis 3 und 5.

Lernziele / Kompetenzen in beiden Teilmodulen

Die Studierenden

e erwerben kinstlerisch-praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der musikalischen Ensemblearbeit;
z.B. Dirigiertechniken und Probenmethodik,

e besitzen grundlegende Repertoirekenntnisse fir die jeweilige Ensembleform,

e verfligen Uber die Fahigkeit zum Zusammenspiel und zum gemeinsamen Interpretieren/Gestalten von

Musik,

e beherrschen Schlagtechniken und andere nonverbale Kommunikationstechniken zur Anleitung

kollektiven Musizierens,

e erweitern durch die Mitwirkung in einem Ensemble ihre individuellen kreativen und interpretatorischen

Fahigkeiten und Fertigkeiten.

Inhalt
™ 1:
e Chorisches Singen

o kollektive Repertoirearbeit in unterschiedlichen Stilen und Genres
e Schlagtechnik, Ubetechniken und Probenarbeit

™ 2:

e Schlagtechniken und Probenarbeit fir Ensembles unterschiedlicher Besetzung
e spezifische Behandlung von Blas-, Streich- und Schlaginstrumenten bei der Anleitung kollektiven

Musizierens

Weitere Informationen

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch eine Prifung zugewiesen. Die detaillierten

Anforderungen flr

die Vergabe von Leistungspunkten bezuglich der

Anwesenheit und der

Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu legen.
Prifungstermin und Prifungsort wird von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten
bekanntgegeben. Die Anmeldung erfolgt direkt bei der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten.
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Modul Nr. 04 Abk.

Interaktive Praxis Q IPQ

Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte
Frei 2-4 Semester TM 1, 3, 4: WiSe 7-23 7-14

TM 2, 5, 6: SoSe
TM 7-10: jedes Sem.

Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in allen Studiengdngen Q-Master Musik in

unterschiedlichem Umfang:

e Q-Master Musik 1: 7CP
Q-Master Musik 2: 9CP
Q-Master Musik 3: 11CP
Q-Master Musik 4: 14 CP
Q-Master Musik 5: 7CP

Welche Teilmodule genau zu belegen sind, wird im
Lernagreement mit der Studiengangsleitung vereinbart.

Teilnahmevoraussetzungen

Leistungskontrollen / Prifungen | Praktische Abschlussprifung mit Inhalten aus zwei ausgewahlten

(Voraussetzungen fur die Teilmodulen (15 Min.) (b),

Vergabe von ECTS-Punkten) Testate in den Ubrigen zu belegenden TM (u)

Teilmodule / Lehr-/ Lernformen / TM + Lehrform SWS CP

SWS/CP TM 1: Rhythmik, Bewegung, Tanz GU 2x2SWS 2CP
TM 2: Sprecherziehung GU 1x2SWS |[1CP
TM 3: Perkussion GU 1x2SWS [1CP
TM 4: Improvisation GU 1x2SWS |1CP
TM 5: Arrangement GU, ENS 1x2SWS |2CP
TM 6: Klassenmusizieren GU 1x2SWS [1CP
TM 7: Kinderstimmbildung GU 1x2SWS |1CP
TM 8: Streicherklasse oder 1x2SWS |2CP

Blaserklasse GU 2x 2 SWS

TM 9: Schulpraktisches Gitarrenspiel GU 2x1SWS |2CP
TM 10: Kinderchorleitung GU, ENS 1x1SWS |1CP

Arbeitsaufwand 210 bis 420 Std., davon 105 bis 210 Std. Prasenzzeiten, 105 bis 210

Std. Selbststudium und Prifungsvorbereitung

Modulnote Die Modulnote entspricht der Prifungsnote. Das Modul ist

erfolgreich bestanden, wenn die praktische Abschlussprifung
bestanden wurde und die Testate die erfolgreiche Teilnahme an den
Ubrigen TM belegen. Alle Nachweise missen dem Prifungsamt
vorliegen. Die Modulnote entspricht 1/12 der Gesamtnote im
Studiengang Q-Master Musik.

Lernziele / Kompetenzen allgemein

Die Studierenden
TM 1: Rhythmik, Bewegung, Tanz:

beherrschen grundlegende rhythmische Fahigkeiten und wenden diese bei der Begleitung von Liedern
an,

Ubertragen musikalischen Ausdruck in Tanz- und Bewegungssequenzen und gestalten einfache Tanze
und Choreografien,

gestalten kreativ-musikalische Erfahrungsrdume fir Schilerinnen und Schiler unter Einbezug
musikalischer Improvisation sowie bewegungsorientierter téanzerisch- und szenisch-darstellender
Ausdrucksformen,

reflektieren didaktische Ansatze flur korper- und bewegungsorientierte Unterrichtssequenzen und
koénnen diese zielgruppengerecht umsetzen,

TM 2: Sprecherziehung:

entwickeln eine belastbare und flexible Stimme fir unterschiedliche sprecherische Anforderungen,
entwickeln ihre Selbstwahrnehmung und Prasenz im Umgang mit ihrer Stimme,

kennen Techniken zur Gesunderhaltung der Stimme und kénnen diese nutzbar machen,

wenden rhetorische Techniken in verschiedenen Kommunikationskontexten an,

verfugen Uber kinstlerische Ausdruckskompetenz und kdnnen diese Ausdrucksformen mit stimmlichen
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Mitteln prasentieren,

TM 3 Perkussion:

¢ wenden elementare Spieltechniken auf verschiedenen Perkussionsinstrumenten an,

e analysieren und ordnen Perkussionsinstrumente nach stilistischen und spieltechnischen Merkmalen
ein,

e erstellen einfache Arrangements und entwickeln Improvisationsmodelle fiir den schulischen Einsatz,

o reflektieren didaktische Anséatze flr den Unterricht,

TM 4 Improvisation:

e verfigen Uber die Fahigkeit zur freien und spontanen musikalischen AuRerung in verschiedenen
musikalischen Stilbereichen,

e initiileren und leiten Gruppenimprovisationen in padagogischen und kiinstlerischen Kontexten,

e kennen verschiedene Improvisationsmodelle und kénnen diese an spezifische musikalische
Situationen angepasst anwenden,

TM 5 Arrangement:

e erstellen musikalisch und technisch angemessene Arrangements fiir verschiedene praxisrelevante
Besetzungen und Schwierigkeitsgrade unter Einbezug adaquater Software,

e schatzen Leistungsstédnde der Schiilerinnen und Schiler ein und kénnen diese fir Entwicklung
musikalischer Arrangements nutzbar machen,

TM 6 Klassenmusizieren:

o verfligen Uber ein differenziertes methodisches Repertoire zum Klassenmusizieren und kdénnen es
gezielt einsetzen,

e leiten Musizierprozesse in Schulklassen verschiedener Altersstufen und mit heterogenen Gruppen an,
auch unter Bericksichtigung fachdidaktischer Konzepte und lerngruppenadaquater Methoden,

TM 7 Kinderstimmbildung:

o verfigen Uber Kenntnisse der physiologischen Grundlagen des Singens und Techniken der
Stimmbildung bei Kindern und Jugendlichen,

e sensibilisieren sich auditiv fir die Eigenheiten der Kinderstimme,

e beherrschen Stimmbildungsiibungen und passen sie an die Bediirfnisse von Kindern und Jugendlichen
an,

¢ kennen und nutzen padagogische Konzepte zur Stimmbildung in der Praxis,

TM 8 Streicherklasse oder Blaserklasse:

e beherrschen grundlegende Spieltechniken auf Streich- oder Blasinstrumenten,

e verfigen Uber die dazugehoérigen Kenntnisse beziglich der Einrichtung und Wartung der
entsprechenden Instrumente,

e kennen die malfigeblichen Instrumentalklassenkonzepte und die zugehorige theoretische Literatur
sowie die Unterrichtswerke,

TM 9 Schulpraktisches Gitarrenspiel:

e gestalten einfache und angemessene Gitarrenbegleitung fur Lieder der schulischen Praxis
(Liederbuchvorlage) mit breit gefacherter Stilistik unter Berlcksichtigung individueller Lehr- und
Lernsituationen und Inklusion,

o reflektieren Mdéglichkeiten, die Gitarre im schulischen Kontext einzusetzen,

TM 10 Kinderchorleitung:

e beherrschen die theoretischen Grundlagen der Kinderchorarbeit und wenden diese in der Praxis an,

e setzen kindgerechte Einsingtechniken ein und leiten diese an,

e entwickeln ein Repertoire aus kindgerechten Chorliedern und leiten Kinderchére unter
Berucksichtigung didaktischer Prinzipen an.

Inhalt

™ 1:

e Ubungen zum kérperlichen Nachvollzug von Musik und zur Transformation musikalischen Ausdrucks
in Bewegung;

e Gestaltung einfacher Tanze und Choreografien;

e Bewegungsimprovisation; Reflexion didaktischer Aspekte kdrper- und bewegungsorientierter
Unterrichts-sequenzen.

™ 2:

e bewusster Umgang mit der Sprechstimme,

e physiologische, kommunikative, rhetorische und &asthetische Aspekte des Sprechens;

e Selbstwahrnehmung und Préasenz.

™ 3:

o Didaktischer Umgang mit Perkussionsinstrumenten;
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e Spieltechniken; einfache Arrangements und Improvisationsmodelle fiir den schulischen
Musikunterricht.

™ 4:

Fahigkeit zur freien und spontanen musikalischen AuRerung in verschiedenen Stilbereichen sowie zur

Initiierung von Gruppenimprovisationen.

TM 5:

Fahigkeit zur Erstellung einfacher Arrangements fir verschiedene praxisrelevante Besetzungen und
Schwierigkeitsgrade.

T™ 6:

Erwerb eines differenzierten methodischen Repertoires zum Klassenmusizieren.

™ 7:

e Ubungen zur Ausbildung von Stimme und gesangsbezogener Atemtechnik;

¢ auditive Sensibilisierung in Selbst- und Fremdwahrnehmung mit besonderer Aufmerksamkeit auf die

Kinderstimme.
™ 8:

e Praktische Ubungen im Blaser- oder Streicherensemble;

e didaktische Reflexionen.

™ 9:

e Praktische Ubungen im Schulpraktischen Gitarrenspiel;

o didaktische Reflexionen.

T™ 10:

e Erarbeitung eines speziellen methodisch-didaktischen Repertoires fur die Leitung von Kinderchéren,

e Erwerb eines grundlegenden Wissens tber Besonderheiten der Kinderstimme und den adaquaten
Umgang mit ihr.

Weitere Informationen
Weitere Lehrveranstaltungen kénnen in diesem Modul geltend gemacht werden, z.B. Konzert-
padagogische Projekte, Elementare Musikpadagogik oder Szenisches Spiel.

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch eine Prifung mit Inhalten aus zwei Teilmodulen
sowie Bescheinigungen Uber die Teilnahme an den zuvor im Lernagreement festgelegten Teilmodulen
nachgewiesen. Die detaillierten Anforderungen fiir die Vergabe von Leistungspunkten beziiglich der
Anwesenheit und der Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu
legen.

Prifungstermin und Prifungsort werden von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten
bekanntgegeben. Die Anmeldung erfolgt direkt bei der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten.
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Modul Nr. 05 Abk.
Musikpadagogik Q MPD Q
Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte
1.-4. Semester 2-4 Semester TM 1, TM 3: WiSe 6-12 8-16
T™M 2, TM 4: SoSe
TM 5: alle Semester

Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in allen Q-Master Musik-Studiengdngen in unter-
schiedlichem Umfang:
e Q-Master Musik 1: TM 1-5 (16 CP)
e Q-Master Musik 2; T™™1,3,4,5(12CP)
e Q-Master Musik 3: TM 1,3 und 4 (8 CP)
e Q-Master Musik 4: TM 1-5 (16 CP)
e Q-Master Musik 5: TM1-3und5 (12 CP)

Teilnahmevoraussetzungen

Leistungskontrollen / TM 1: Testat (Teilnahmenachweis) (u)
Prufungen (Voraussetzungen TM 2: Hausarbeit (b) oder Testat (u)
fur die Vergabe von ECTS- TM 3: Testat (u)

Punkten) TM 4: Hausarbeit (b) oder Testat (u)

TM 5: Testat (u)
Schriftliche Hausarbeit in einem Hauptseminar (TM 2 oder TM 4).

Teilmodule / Lehr-/ TM + Lehrform SWS CP

Lernformen/ SWS / CP TM 1: Einfahrung in die Musikpadagogik PS 1x2SWS 2CP
TM 2: Psychologische und soziologische 1x2SWS [4CP
Aspekte des Musiklernens HS
TM 3: Musikdidaktik PS 1x2SWS [2CP
TM 4: Musikpadagogische Forschung HS 1x2SWS [4CP
TM 5: Musikpadagogisches Projekt mit 1 x 4 SWS4 CP
Begleitseminar U+PS (2 Veranst.)

Arbeitsaufwand 240-480 Std., davon 180-360 Std. Prasenzzeiten; 60-120 Std.
Selbststudium und Anfertigung der Seminararbeit(en).

Modulnote Die Modulnote entspricht der Prifungsnote (Hausarbeit). Das Modul

ist erfolgreich bestanden, wenn die Hausarbeit in TM 2 oder TM 4
bestanden wurde und die Testate die erfolgreiche Teilnahme an den
Ubrigen TM belegen. Die Modulnote entspricht 1/12 der Gesamtnote
fur den Q-Master Musik.

Lernziele / Kompetenzen

Die Studierenden

TM 1: Einflhrung Musikpadagogik:

e kennen die verschiedenen Handlungsfelder des Musikunterrichts und differenzieren die damit jeweils
verbundenen Arbeitsformen und Verhaltensweisen sowie interdisziplinare Schnittstellen,

o reflektieren musikpddagogische Praxen unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten und
verstarkter Bericksichtigung der Chancen und Herausforderungen, die heterogenen und inklusiven
Lerngruppen innewohnen,

e verfligen tber einen Uberblick liber historische Aspekte des Musikunterrichts und die fir die genannten
Bereiche relevante Literatur,

e analysieren Aspekte des Musiklernens und entwickeln Strategien fur den unterrichtlichen Umgang mit
Musik,

e sind in der Lage, Methoden der Leistungsmessung im Musikunterricht anzuwenden und reflektieren
deren didaktische Implikationen,

TM 2: Psychologische und soziologische Aspekte des Musiklernens:

e besitzen Uberblickswissen zu psychologischen und soziologischen Aspekten des Musiklernens,

o verflgen Uber die Fahigkeit zur Erérterung und Beurteilung spezifischer musikpddagogischer
Fragestellungen unter Bezugnahme auf theoretische Modelle, Methodenfragen und empirische
Befunde sowie zur Bildung einer eigenen reflektierten Position,

TM 3: Musikdidaktik:

e erarbeiten sich einen Uberblick und vertiefte Kenntnisse musikdidaktischer/-padagogischer
Themenbereiche und ihrer historisch-systematischer Kontexte,
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e entwickeln ein breit angelegtes, differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Repertoire an
sachgerechten musikbezogenen Vermittlungsstrategien und -methoden zu ausgewahlten
Themenbereichen,

e erwerben die Fahigkeit zur Entwicklung, zur gedanklichen Analyse, zur wissenschaftlichen
Bearbeitung, zur sprachlichen Darstellung und zur kritischen Reflexion musikpadagogischer und
musikdidaktische Handlungsweisen,

e analysieren und interpretieren spezifische didaktische Fragestellungen eines ausgewahlten
Themenbereichs des Musikunterrichts und entwickeln darauf basierende Strategien flr ihren
Unterricht,

TM 4: Musikpadagogische Forschung:

e besitzen einen Uberblick iiber Methoden auch computergestiitzter empirischer Forschung, die dem
Gegenstand Musik angemessen sind und konnen diese anwenden,

e verorten ihre eigene Forschungstatigkeiten im Feld der musikpadagogischen Forschungslandschaft,

e konnen Forschungsfragen zu musikpadagogischen Themen formulieren und geeignete Methoden zur
Bearbeitung wahlen,

TM 5: Musikpadagogisches Projekt und Begleitseminar

e konzipieren, realisieren und reflektieren ein musikpadagogisches Projekt mit einer ausgewahlten
Zielgruppe in oder aufierhalb der Schule,

e analysieren und reflektieren die Projektdurchfiihrung unter Berlcksichtigung padagogischer,
organisatorischer und didaktischer Aspekte.

Inhalt

TM 1: EinfUhrung in die Musikp&dagogik

e Geschichte der Musikpadagogik,

o musikdidaktische Konzeptionen,

grundlegende Aspekte des Musiklernens,

unterrichtliche Umgangsweisen mit Musik in interdisziplinérer Perspektive,

Leistungsmessung im Musikunterricht,

Aspekte des Unterrichts in heterogenen und inklusiven Lerngruppen.

TM 2: Psychologische und soziologische Aspekte des Musiklernens unter Beriicksichtigung der

wissenschaftlichen Diskurse u. a.

zur auditiven Wahrnehmung,

zur musikalischen Begabung und Leistung,

zur Rolle des sozialen und kulturellen Umfelds,

zu entwicklungspsychologischen und zu neurobiologischen Aspekten des Musiklernens,

zum musikalischen Selbstkonzept und

e zu Genderaspekten des Musiklernens.

TM 3: Didaktische Analyse und Interpretation eines ausgewahlten Themenbereichs des

Musikunterrichts, z.B. Didaktik der Populdaren Musik, Didaktik der Neuen Musik, Operndidaktik,

Tanzdidaktik, etc.; Planung konkreter Unterrichtssequenzen unter Einbezug auch digitaler Medien.

T™ 4:

e Empirische Annéherung an eine ausgewahlte Forschungsfrage

e Erschlielung und Anwendung einschlagiger Forschungsmethodik inklusive computergestutzter
Verfahren.

TM 5:

e Begleitung eines musikalischen Projekts im Schulkontext.

e Konzeption, Realisierung und Reflexion des musikalischen Projekts im Schulkontext.

Weitere Informationen

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch eine Prifung (Hausarbeit) in einem der beiden
Hauptseminare und Bescheinigungen tber die Teilnahme an den tbrigen Teilmodulen nachgewiesen. Die
detaillierten Anforderungen fir die Vergabe von Leistungspunkten beziglich der Anwesenheit und der
Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu legen.

Spatestens in der letzten Seminarsitzung des TM 2 oder des TM 4 vereinbart die oder der Studierende mit
der Dozentin oder dem Dozenten ein Thema fur eine Seminararbeit, die binnen einer Frist von vier Monaten
nach Ende des (letzten zu belegenden) Hauptseminars (dieses Moduls) abzugeben ist. In begrindeten
Ausnahmefallen kann die Frist von der Dozentin oder dem Dozenten auf Antrag verlangert werden.
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Modul Nr. 06 Abk.
Musikwissenschaft Q MWI Q
Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte
1.-3. Semester 2-3 Semester T™ 1: WiSe 4-6 6/8CP

T™M 2, TM 3: WiSe und SoSe
Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in den Studiengéngen

e Q-Master Musik 1: TM1-3(8CP)

e Q-Master Musik 2:  TM 1und 3 (6 CP)

e Q-Master Musik3: TM1-3(8CP)

e OQ-Master Musik 4; TM1und 3 (6 CP)

Teilnahmevoraussetzungen

Leistungskontrollen / Prifungen | TM 1: Referat oder Prasentation (u)

(Voraussetzungen fir die TM 2: Testat (u)

Vergabe von ECTS-Punkten) TM 3: schriftliche Hausarbeit (b)

Teilmodule / Lehr-/ Lernformen / TM + Lernform SWS CP

SWS/CP TM 1: EinfUhrung in die Musikwissenschaft PS |1 x 2 SWS [2 CP
TM 2: Musikwissenschaft PS 1x2SWS |2CP
TM 3: Musikwissenschaft HS 1x2SWS 4CP

Arbeitsaufwand 180-240 Std., davon 60-90 Std. Préasenzzeiten; 120-150 Std.
Selbststudium und Anfertigung der Seminararbeit

Modulnote Die Modulnote entspricht der Prifungsnote (Hausarbeit). TM 1 ist

bestanden, wenn alle mundlichen und/oder schriftlichen
Prifungsleistungen bestanden wurden, TM 2 ist bestanden mit
erfolgreicher Teilnahme (Testat). Das Modul ist erfolgreich
bestanden, wenn alle Prifungsleistungen (TM 1 und 3) bestanden
sind sowie im Q-Master Musik 1 und 4 das Testat flir TM 2 vorliegt.
Die Modulnote entspricht 1/12 der Gesamtnote fir den Q-Master
Musik 1 bis 4.

Lernziele / Kompetenzen
Die Studierenden

e beherrschen grundlegende musikwissenschaftliche Arbeitstechniken sowie Gegenstdnde und
Methoden der historischen Musikwissenschaft,

e sind in der Lage, die einzelnen Stationen der Musikgeschichte kompetent zu unterscheiden, die
grundlegenden Nachschlagewerke und bibliographischen Hilfsmittel zu benutzen und sich einem
konkreten Thema systematisch anzunahern,

e kennen Techniken und Methoden der selbstandigen Erarbeitung eines Proseminarreferats und der
Verschriftlichung als Hausarbeit und kénnen diese anwenden,

e beherrschen die Formulierung und Bearbeitung grundlegender Forschungsfragen (Proseminar), und
vertiefen diese Fahigkeiten am Beispiel eines ausgewahlten Themenbereichs (Hauptseminar),

e recherchieren eigenstandig relevante Primar- und Sekundarliteratur, arbeiten damit und reflektieren
diese,

e besitzen Kenntnis Uber interdisziplindre Berlhrungspunkte der Musikwissenschaft mit ihren
Nachbardisziplinen

Inhalt

™ 1:

e Grundlegende musikwissenschaftliche Arbeitstechniken

e Gegenstande und Methoden der historischen Musikwissenschaft anhand konkreter Proseminar-
Themen

™ 2;

e Grundlegende musikwissenschaftliche Arbeitstechniken sowie

e Gegenstande und Methoden der historischen oder der systematischen Musikwissenschaft anhand
konkreter Proseminar-Themen

™ 3:

e Griundliche musikwissenschaftliche Arbeitstechniken sowie

e Gegenstdnde und Methoden der historischen oder der systematischen Musikwissenschaft anhand
konkreter Hauptseminar-Themen
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Weitere Informationen

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch die Prifungen (Hausarbeit und unbenotete
Prufungsleistung) und Bescheinigungen uber die Teilnahme an den im Lernagreement festgelegten
Teilmodulen nachgewiesen. Die detaillierten Anforderungen fir die Vergabe von Leistungspunkten
bezuglich der Anwesenheit und der Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der
Veranstaltung offen zu legen.

Spatestens in der letzten Seminarsitzung des TM 3 vereinbart die oder der Studierende mit der Dozentin
oder dem Dozenten ein Thema fur eine Seminararbeit, die binnen einer Frist von vier Monaten nach Ende
des Seminars abzugeben ist. In begriindeten Ausnahmeféllen kann die Frist von der Dozentin oder dem
Dozenten auf Antrag verlangert werden.
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Modul Nr. 07 Abk.
Theoretischer Wahlbereich Q TWB Q
Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte

Frei 1-2 Semester jedes Semester 4-8 4
Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in den Studiengéngen

e Q-Master Musik 2,
e Q-Master Musik 3,
e Q-Master Musik 4

Teilnahmevoraussetzungen

Leistungskontrollen / Prifungen Testat(e) (u)
(Voraussetzungen fur die Vergabe
von ECTS-Punkten)

Teilmodule / Lehr-/ Lernformen / Seminare oder Ubungen aus den Bereichen Musikpadagogik,
SWS/CP Musikwissenschaft, Musiktheorie oder Fachdidaktik.

Arbeitsaufwand 120 Std., davon 30-60 Std. Prasenzzeiten; 60-90 Std.
Selbststudium.

Modulnote Unbenotetes Modul, Bescheinigung Uber erfolgreiche/nicht
erfolgreiche Teilnahme. Das Modul ist bestanden, wenn der
Teilnahmenachweis dem Prifungsamt vorliegt.

(Wird ein Modul mit benoteter Leistungskontrolle belegt, geht diese
Note nicht in die Abschlussnote des Masterstudiums Q-Master
Musik ein)

Lernziele / Kompetenzen

Die Studierenden vertiefen oder erweitern ihre Lehr- und wissenschaftlichen Kompetenzen:

e Sie bereiten musik- oder vermittlungsbezogene theoretische Sachverhalte auf, strukturieren sie und
setzen sie in neue Kontexte, dabei wenden sie geeignete Methoden an.

e Je nach Ausrichtung der gewahlten Lehrveranstaltung vertiefen sie ihre wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Themen der Musikwissenschaft, Musikpddagogik Musiktheorie oder
Fachdidaktik.

Inhalt
Im Rahmen der Wahimodule sollen Studierende ihre individuellen Schwerpunkte im Studium vertiefen und
damit ihr Profil als angehende Lehrkraft scharfen.

Dies erfolgt durch die vertiefte Beschaftigung mit der Thematik der jeweils gewdahlten
Lehrveranstaltung(en).

Weitere Informationen

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Teilnahme, ggf. inklusive der Priifungsleistung, durch ein
Testat zugewiesen. Die detaillierten Anforderungen fir die Vergabe von Leistungspunkten beziglich der
Anwesenheit und der Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu
legen.
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Modul Nr. 08 Abk.
Praktikum 1 (semesterbegleitendes Praktikum) PRA1Q
Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte

1.-2. Semester 2 Semester Jahrlich ca. 9 7
Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in den Studiengéngen

Q-Master Musik 1
Q-Master Musik 2
Q-Master Musik 3
Q-Master Musik 4
Q-Master Musik 5

Teilnahmevoraussetzungen Zulassung zum Praktikum durch das Zentrum fir Lehrerbildung.

Leistungskontrollen / Prifungen TM 1: Hausarbeit (u).
(Voraussetzungen fur die Vergabe | T\ 2 / TM 3: Praktikumsbericht (u).

von ECTS-Punkten)

Teilmodule / Lehr-/ Lernformen / TM + Lernform SWS CP
SWS/CP TM 1: Vorbereitungsseminar zum 1x2SWS 2CP

semesterbegleitenden Schulpraktikum
TM 2: Semesterbegleitendes Schulpraktikum |1 x5 SWS |4 CP
TM 3: Begleitseminar zum
semesterbegleitenden Schulpraktikum 1x2SWS |1CP

Arbeitsaufwand 210 Std., davon 60 Std. Prasenzzeiten in den Seminaren, 75 Std.

Prasenzzeiten in der Schule, 75 Std. Vor-/Nachbereitung,
Ubungsaufgaben, Arbeitsauftrage, Priifungsvorbereitung und
Anfertigen von Hausarbeit und Praktikumsbericht.

Modulnote Unbenotetes Modul, Bescheinigung Uber bestandene/nicht

bestandene Hausarbeit (TM 1) und erfolgreiche/nicht erfolgreiche
Teilnahme und Praktikumsbericht (TM 2 und 3). Das Modul ist
bestanden, wenn alle TM erfolgreich abgeschlossen wurden.

Lernziele / Kompetenzen

Die Studierenden

Kennen und unterscheiden musikdidaktische Modelle und Konzeptionen, ihre Umsetzung in
Lehrplanen und Unterrichtsmaterialien und reflektieren diese kritisch,

eignen sich ein an den Themen, an Lernsituationen und -voraussetzungen ausgerichtetes
Methodenrepertoire an,

bereiten Unterrichtsinhalte nach didaktischen Prinzipien auf,

konzipieren einzelne Unterrichtsstunden und -einheiten, kdnnen diese durchfiihren und im Nachgang
reflektieren,

verfugen Uber Strategien der Motivation und Intervention und nutzen diese,

Uberprifen ihre Eignung und Neigung fir den Lehrberuf

Inhalt

Ziele und Aufgaben des Musikunterrichts,

tradierte und aktuelle musikdidaktische Literatur,

musikdidaktische Modelle und Konzeptionen,

Lehrplane im Vergleich,

Unterrichtswerke und -medien,

fachspezifische Methoden,

Stundenentwdrfe (Artikulation, Sozial- und Organisationsformen, Differenzierung),
Hospitationsprotokolle,

Struktur und Bedingungen musikalischen Lernens,

Lern- und Leistungsmotivation.

Weitere Informationen

Die Anmeldung fur die Seminare erfolgt bei der Dozentin oder dem Dozenten, die Anmeldung fir das
Praktikum ist fristgerecht an das Zentrum fur Lehrerbildung (ZfL) zu richten. Informationen finden sich im
Online-Vorlesungsverzeichnis und unter https://www.uni-saarland.de/einrichtung/zfl.html.

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch eine Prifung zugewiesen.

Die detaillierten Anforderungen fir die Vergabe von Leistungspunkten beziiglich der Anwesenheit und der
Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu legen.

Spatestens in der letzten Seminarsitzung des TM 1 vereinbart die oder der Studierende mit der Dozentin
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oder dem Dozenten ein Thema fiir eine Hausarbeit, die binnen einer Frist von vier Monaten nach Ende des
Seminars abzugeben ist. In begriindeten Ausnahmeféllen kann die Frist von der Dozentin oder dem
Dozenten auf Antrag verlangert werden.

Der Praktikumsbericht fir TM 2/3 ist binnen einer Frist von vier Wochen nach Ende des Seminars
einzureichen.

Das Modul ist identisch mit dem Modul ,Praktikum 1% in den Lehramtsstudiengangen LS 1+2, LS 1 und
LAB.
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Modul Nr. 09 Abk.
Praktikum 2 (vierwdchiges fachdidaktisches Blockpraktikum) PRA2Q
Studiensemester Dauer. Turnus SWS ECTS-Punkte
3.-4. Semester 2 Semester Jahrlich 8 9
Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in den Studiengéngen
e Q-Master Musik 1
e Q-Master Musik 2
e Q-Master Musik 3
e Q-Master Musik 4
e (Q-Master Musik 5
Zulassungsvoraussetzungen/ Bestandene Modulpriifung im Praktikum 1,
Teilnahmevoraussetzungen Zulassung durch das Zentrum fur Lehrerbildung.
Leistungskontrollen / Prifungen | TM 1: Hausarbeit (u)
(Voraussetzungen fur die TM 2/ TM 3: Praktikumsbericht (b)
Vergabe von ECTS-Punkten)
Teilmodule / Lehr-/ Lernformen / TM + Lernform SWS CP
SWS/CP TM 1: Vorbereitungsseminar zum 1x2SWS [2CP
Schulpraktikum
TM 2: Fachdidaktisches Blockpraktikum 4 SWS 5 CP
TM 3: Nachbereitungsseminar zum 1x2SWS |2CP
Schulpraktikum

Arbeitsaufwand

270 Std., davon 60 Std. Prasenzzeiten in den Seminaren, 120 Std.
Prasenzzeiten in der Schule, 90 Std. Vor-/Nachbereitung,
Ubungsaufgaben, Arbeitsauftrage, Prufungsvorbereitung und
Anfertigen von Hausarbeit und Praktikumsbericht.

Modulnote

Die Modulnote entspricht der Prifungsnote (Praktikumsbericht). Das
Modul ist bestanden, wenn alle TM erfolgreich abgeschlossen
wurden. Die Modulnote geht zu 1/12 in die Gesamtnote des Q-
Masters Musik ein.

Lernziele / Kompetenzen
Die Studierenden

e erweitern und vertiefen ihre grundlegenden Fahigkeiten zur systematischen Beobachtung und

Evaluation von Unterricht,

o reflektieren curriculare Vorgaben und Bildungsstandards und setzen sie entsprechend um,

e besitzen die Fahigkeit zur kurz-, mittel- und langfristigen Unterrichtsplanung,

e diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Begabungen,

e wahlen Unterrichtsmedien zielgerecht aus,

e erstellen Unterrichtsmedien eigenstandig und setzen sie im Unterricht ein,

e nutzen Formen und Mittel der Leistungsfeststellung bzw. Leistungsbewertung bewusst und reflektieren
den Einsatz dieser Mittel,

e erweitern ihr Wissen uber fach-, klassen-, jahrgangs- und schulibergreifende Formen der
Lernorganisation und bringen sich entsprechend ein,

o reflektieren ihren und anderen Unterricht und werten ihn aus, auch in der Gruppe,

e kennen Tatigkeitsfelder des Musikunterrichts und haben diese auch selbst erprobt,

e besitzen die Fahigkeit zur inner- und auRerschulischen kollegialen Kooperation,

o reflektieren die eigene Rolle als Musiklehrkraft

Inhalt

e Lehrplane/Bildungsstandards (international, national, regional);

¢ Unterrichtskonzepte, Stoffverteilungsplane und Projektplanungen;

e Formen musikpadagogischen Handelns;

e Instrumentarium der Lerndiagnostik und Begabungsférderung;

e Unterrichtsmedien;

e Instrumentarium zur Leistungsbeurteilung sowie diesbezugliche ministerielle Vorgaben und
Empfehlungen;

¢ Organisationsformen von Musikunterricht; facherlibergreifender Unterricht;

e Methoden der Unterrichtsbeobachtung sowie der konstruktiven Fremd- und Selbstevaluation;

e Konferenzarten;

e aulerunterrichtliche Lernorte und Kooperationspartner;
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e  Schulkultur und -entwicklung.

Weitere Informationen

Die Anmeldung fir die Seminare erfolgt bei der Dozentin oder dem Dozenten, die Anmeldung fir das
Praktikum ist fristgerecht an das Zentrum fur Lehrerbildung (ZfL) zu richten. Informationen finden sich im
Online-Vorlesungsverzeichnis und unter https://www.uni-saarland.de/einrichtung/zfl.html.

Die ECTS-Punkte werden mit Nachweis der Leistung durch eine Prifung zugewiesen.

Die detaillierten Anforderungen fir die Vergabe von Leistungspunkten beziglich der Anwesenheit und der
Studienleistungen sind von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltung offen zu legen.

Spétestens in der letzten Seminarsitzung des TM 1 vereinbart die oder der Studierende mit der Dozentin
oder dem Dozenten ein Thema flr eine Hausarbeit, die binnen einer Frist von vier Monaten nach Ende des
Seminars abzugeben ist. In begriindeten Ausnahmeféllen kann die Frist von der Dozentin oder dem
Dozenten auf Antrag verlangert werden.

Der Praktikumsbericht fir TM 2/3 ist binnen einer Frist von vier Wochen nach Ende des Seminars
einzureichen.

Das Modul ist identisch mit dem Modul ,Praktikum 2“ in den Lehramtsstudiengéngen LS 1+2, LS 1 und
LAB.
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Modul 10 Abk.
Masterarbeit MA Q
Studiensemester Dauer Turnus SWS ECTS-Punkte

4. Semester 1 Semester - 16
Zuordnung zum Curriculum Pflichtmodul in den Studiengéngen

e (Q-Master Musik 1
Q-Master Musik 2
Q-Master Musik 3
Q-Master Musik 4
Q-Master Musik 5.

Teilnahmevoraussetzungen Bestandene Eignungspriifung fir den entsprechenden Studiengang,
Nachweis von mindestens 62 CP aus dem Q-Masterstudium (vgl.
Prifungsordnung des Studiengangs Q-Master Musik § 17 Abs. 1).

Leistungskontrollen / Prifungen | Masterarbeit im Umfang von 60-80 Seiten (b),
(Voraussetzungen fur die Prufungskolloquium zur Masterarbeit (30 Min.) (b)
Vergabe von ECTS-Punkten)

Teilmodule / Lehr-/ Lernformen / | Die Teilnahme am vorbereitenden Examenskolloquium wird
SWS/CP empfohlen.

Arbeitsaufwand 480 Std. zur Erstellung der Masterarbeit und zur Vorbereitung des
Prufungskolloguiums
Modulnote Die Modulnote setzt sich zu 2/3 aus der Bewertung der Master-Arbeit

und zu 1/3 aus der Bewertung des Kolloquiums zusammen.

Die Gesamtnote aus Masterarbeit und mundlicher Prifung
(Kolloquium) geht zu 1/6 in die Gesamtnote des Q-Masters Musik
ein.

Lernziele / Kompetenzen

Die Masterarbeit ist eine fachdidaktische Arbeit, die selbststandig ausgefihrt wird. Sie soll zeigen, dass die
oder der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein fachspezifisches Problem im
Doppelfach nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht
darzustellen.

Inhalt

Die Arbeit wird im Fach Musikpadagogik oder Musikwissenschaft geschrieben. Sie kann sich theoretisch
oder empirisch mit einem musikpadagogischen, fachdidaktischen oder fachwissenschaftlichen Thema
beschéftigen.

Weitere Informationen

Die Masterarbeit ist im Prifungssekretariat der Hochschule fur Musik rechtzeitig offiziell anzumelden. Das
Kolloguium muss spéatestens acht Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit
abgelegt werden und die Masterarbeit soll bis zu diesem Termin bewertet werden. Die
Terminbekanntgabe und Einladung zur mindlichen Prifung (Kolloquium) erfolgt Gber das
Prifungssekretariat der Hochschule fiur Musik Saar. Informationen zur Zulassung sowie zur Masterarbeit
finden sich in 88 17 bis 21 der Prifungsordnung des Studiengangs Q-Master Musik.




	Deckblatt Dienstblatt Nr. 98
	Neu 20250701 PO Q-Master Musik_final_für Dienstblatt
	Neu 20250909 SO + Anhang Q-Master Musik_final_für Dienstblatt



